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INFORMATIONEN ZUR AUSSCHREIBUNG

INFORMATIONEN

ALLGEMEIN
Auftragsnummer
MafRnahme
Auftragsbezeichnung
Auftragsbeschreibung

VERFAHREN
Auftraggeber
Auftraggebertyp
Liefer-/Ausfihrungsort
Leistungsart
Vergabeart

|
VerkehrsGesellschalt V G I
Frankfurt am Main

Es ist beabsichtigt, die in anliegender
Leistungsbeschreibung bezeichneten Leistungen im
Namen und fir Rechnung des unten angegebenen
Auftraggebers zu vergeben. Einzelheiten ergeben
sich aus den Vergabeunterlagen.

VGF 119/26

BIM Laserscanning und Modellierung Bornheim Mitte Seckbacher Ldstr

Die Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main (VGF) beabsichtigt die Durchfiihrung eines 3D-Laserscans
sowie die modellbasierte Bestandsaufnahme der o0.g. Stadtbahnstationen Bornheim Mitte und
Seckbacher Landstrae. Gegenstand der Leistung ist die hochgenaue geometrische Erfassung aller
offentlich und betrieblich zuganglichen Bereiche mittels 3D-Laserscantechnologie sowie die Erstellung
eines disziplingetrennten, attributierten BIM-Bestandsmodells in Autodesk-Revit auf Grundlage der
erfassten Punktwolken. Die MaRnahme dient als Grundlage fir die bevorstehenden
BrandschutzmaRnahmen in beiden Stationen. Das Projekt umfasst u.?a. die Erstellung eines
belastbaren Festpunktfeldes, die vollstandige Modellierung der Ebenen A bis ¢ bzw. A bis D (inkl.
Einbauten), die Beruicksichtigunggeorefere nzierter Daten sowie die Einhaltung projektspezifischer
Modellierungsrichtlinien (AlA). Die Leistungen sind unter laufendem Betrieb und unter Beriicksichtigung
betrieblicher Einschrankungen (z.?B. Sperrzeiten, Zugangsbeschrankungen) zu erbringen.

Stadtwerke Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main mbH (VGF)
Offentlicher Auftraggeber

60311Frankfurt am Main

Dienstleistung

Offentliche Ausschreibung(UVgO)

VERFAHRENSEIGENSCHAFTEN

Losweise Vergabe
Art der losweisen Vergabe
Zuschlagskriterium

Klassifizierungen

ANGEBOTE
Nebenangebote
Nachlass zugelassen
Skonto zugelassen
Skonto Zahlungsziel
Verwendung elektronischer Mittel
URL fur elektronische Angebote

Zulassige Signaturen

SONSTIGE ANGABEN
Vertragsart
Auf-/Abgebotsverfahren

TERMINE

ALLGEMEIN
Vorausgegangene Vorinformation

Besondere Dringlichkeit

BEKANNTMACHUNG
Bekanntmachung

Vorinformation

Nein

Niedrigster Preis

Code Bezeichnung

71250000-5 Dienstleistungen von Architektur- und Ingenieurbiiros sowie Vermessungsdienste
71320000-7 Planungsleistungen im Bauwesen

71355000-1 Vermessungsarbeiten

Nebenangebote sind nicht zugelassen

Ja

Ja

14Tag(e)

Die Einreichung der Angebote/Teilnahmeantrage darf nur elektronisch erfolgen
https://www.deutsche-ever gabe.de/Dashboards/Dashbo ard_off

Textform nach §126b BGB

Bestellung
Standard

Nein

Nein


https://www.deutsche-evergabe.de/Dashboards/Dashboard_off

ANGEBOTE UND BEWERTUNG

Frist Bieterfragen 12.06.2026 23:59
Eroffnungstermin

(nur VOB)

Angebotsfrist 19.06.2026 10:00:00
Bindefrist 17.07.2026

Voraussichtlicher Versand
Vorabinformation

AUFTRAGSDAUER
Beginn 27.07.2026
Ende 15.12.2026
Anmerkungen

ELEKTRONISCHE TEILNAHME

Bitte melden Sie sich auf der Bekanntmachungsplattform unter
https://www.deutsche-ever gabe.de/Dashboards/Dashbo ard_off
mit lhrem Benutzernamen und lhrem Passwort an.

Sofern Sie im System noch nicht registriert sind, kénnen Sie dies auf der Plattform vornehmen.
Die Registrierung ist kostenfrei.

AnschlieBend kdnnen Sie auf der Startseite bspw. nach dem Titel des Verfahrens tber die Direktsuche als Suchbegriff suchen. Folgen Sie
anschlieRend der Anleitung im System, um an dem Verfahren teilzunehmen.

BIETERFRAGEN

Die Beantwortung von Bieterfragen sowie die Kommunikation zwischen Bietern und der Vergabestelle (hierzu z&hlt auch das
Bewerbungsverfahren im Rahmen eines Teilnahmewettbewerbs und/oder die Angebotsabgabe) erfolgt tiber das Online-Portal
https://www.deutsche-ever gabe.de. Wir empfehlen daher den interessierten Bietern sich auf diesem Portal zu registrieren, damit der Bieter
evtl. Bieterfragen stellen bzw. uber evtl. Anderungen in den Ausschreibungsunterlagen vollumféanglich informiert werden kann.

Bieterfragen missen bis spatestens 12.06.2026 23:59 Uhr eingegangen sein.

Fir spater eingehende Fragen wird deren Beantwortung nicht zugesichert.

Bieterfragen missen unter "Kommunikation mit der Vergabestelle" im eVergabe Bieterassistenten gestellt, sowie Antworten dort geprift
werden.

Den Assistenten erreichen Sie unter folgender Adresse: https://www.deutsche-ever gabe.de/Dashboards/Dashbo ard_off

Fragen auf anderen Kommunikationswegen, wie telefonische, schriftliche oder E-Mail Anfragen werden nicht beantwortet.

Hinweis: Sie erhalten unmittelbar nach Beantwortung einer Bieterfrage eine Benachrichtigung per E-Mail Uber das Vorliegen von
Antworten im Bieterassistenten. Sie missen daher alle Antworten im Assistenten priifen und dort zur Kenntnis nehmen.

BEARBEITUNG DER DOKUMENTE/NACHFORDERUNG VON UNTERLAGEN

Es sind alle Unterlagen, die dieser Ausschreibung beigefiigt sind, zu sichten.

Ferner sind entsprechend den Anforderungen aus den Ausschreibungsunterlagen (Aufforderung zur Angebotsabgabe, Bekanntmachung
etc.)_alle geforderten Formulare auszufiillen bzw. alle geforderten Unterlagen dem Angebot anzuhéngen.

Grundsatzlich sind alle dem Angebot angehéangte Formulare direkt im Online-Portal zu bearbeiten.

Sollte dies nicht mdglich sein, ist das jeweilige Formular bzw. Dokument auszudrucken, handschriftlich auszufullen und mit dem Angebot
hochzuladen.

Zu unterschreibende Formularen sind, sofern diese im Online-Portal bearbeitbar sind, in Textform zu unterzeichnen (Unterschrift mit
Tastatur in den daflr vorgesehenen Formularfeldern). Kdnnen Formulare im Online-Portal nicht unterzeichnet werden, dann sind diese
auszudrucken, handschriftlich zu unterzeichnen und anschlieRend mit dem Angebot hochzuladen.

Das Online-Portal auf dem diese Ausschreibung inkl. Ausschreibungsunterlagen aufgefiihrt ist, unterscheidet bei den unter der Rubrik
"Vertragsbedingungen/Form ulare" aufgefuihrten Unterlagen nach PDF-Dokumenten mit blauen PDF-Symbolen (nur zu lesende
Dokumente) und PDF-Dokumenten mit roten PDF-Symbolen (zu bearbeitende Dokumente). Wir weisen aber darauf hin, dass es moglich
ist, dass Dokumente die mit einem blauen PDF-Symbol versehen sind, ebenfalls zu bearbeiten sind. Wir bitten daher die Bieter die
Anforderungen aus den Ausschreibungsunterlagen (insbesondere die Aufforderung zur Angebotsabgabe und die Bekanntmachung)
sorgfaltig zu lesen und entsprechend die Unterlagen zu bearbeiten.

Bitte beachten Sie, dass nach Bearbeiten von Formularen im Online-Portal, das jeweilige Formular bzw. Dokument zu speichern ist. Hierfur
ist in jedem Formular das Icon "Dokument speichern" (oben rechts im Formular) zu driicken. Ansonsten werden lhre Eintragungen nicht
gespeichert. Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte aus dem Online-Portal.

Der Auftraggeber ist zur Anwendung der HVA-Dokumente verpflichtet. Die in den Vergabeunterlagen bzw. HVA-Formularen enthaltene
Verweise auf die VOB/A-EU und die VgV sind sinngemaf auf die SektvVO zu
beziehen.

Bietergemeinschaften (BIGE) sind zugelassen: die Nachweise der technischen Leistungsfahigkeit (Fachkunde) missen von dem Partner
der BIGE vorgelegt werden, der das jeweilige Gewerk spater ausfiihrt. Die Nachweise zur wirtschaftlichen Leistungsfahigkeit und zur
Zuverlassigkeit sind von jedem Mitglied der BIGE individuell vorzulegen.

Im Falle einer Auftragserteilung ist die weitere Abwicklung geméaR AVA-Richtlinie der Stadtwerke Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main
mbH zwingend einzuhalten. Diese Richtlinie wird den Bietern als Teil der Vergabeunterlagen zur Verfiigung gestellt.

Es gelten ausschlieBlich die Bedingungen vorliegender Vergabeunterlagen. Vertrags- und/oder Geschéftsbedingungen des Bieters werden
nicht Vertragsbestandteil und finden ausdricklich keine Anwendung. Dies gilt auch dann, wenn abweichenden oder erganzenden
Bedingungen des Bieters nicht ausdrucklich durch die VGF widersprochen worden ist. Abweichende oder ergdnzende Bedingungen des
Bieters entfalten ihre Wirksamkeit nur, wenn VGF ihnen ausdriicklich schriftlich zugestimmt hat.

Fehlende Erklarungen oder Nachweise werden, sofern rechtlich méglich, nachgefordert.

Die fehlenden Nachweise sind spatestens innerhalb von sechs Kalendertagen nach Aufforderung durch den Auftraggeber vorzulegen. Die
Frist beginnt am Tag nach der Absendung der Aufforderung durch den Auftraggeber. Werden die Erklarungen oder Nachweise nicht
innerhalb der Frist vorgelegt, ist das Angebot auszuschlieRen. Das Recht zur Nachforderung von Unterlagen begriindet keine
Verantwortung der Auftraggeberin fiir die Vollstandigkeit der Angebote. Haftungsanspriiche aus einer fahrlassig versaumten Nachforderung
von Unterlagen sind ausgeschlossen. Die Bieter bleiben fur den Nachweis ihrer Eignung und die Vollstandigkeit ihnres Angebotes allein


https://www.deutsche-evergabe.de/Dashboards/Dashboard_off
https://www.deutsche-evergabe.de/Dashboards/Dashboard_off

verantwortlich.

Die Bieter haben sich von der Vollstéandigkeit der ihnen liberlassenen Unterlagen zu liberzeugen. Bei Unvollstandigkeit der Unterlagen
haben sie die Auftraggeberin in Textform unverziglich dartiber zu unterrichten. Enthalten die Vergabeunterlagen nach Auffassung der
Bieter Unklarheiten, so haben die Bieter die Auftraggeberin unverzuglich und vor Abgabe ihrer Angebote in Textform darauf hinzuweisen.
Ferner haben die Bieter die Auftraggeberin auf eventuelle Widerspriiche in den Verdingungsunterlagen unverziiglich in Textform
aufmerksam zu machen. Gleiches gilt, falls die Bieter der Auffassung sind, dass die Unterlagen gegen geltendes Recht verstol3en.

Das HVA-Angebotsschreiben ist das zentrale Dokument der Angebotsunterlagen. Elektronisch eingereichte Angebote missen das
vollstandig ausgefiillte Angebotsschreiben enthalten.

Die Vergabeunterlagen enthalten Dokumente, die zur Wahrung der Vertraulichkeit erst nach Ricksendung des unterschriebenen
Vergabedokuments "Vertraulichkeitserklarun g" tiber die Bieterkommunikation, an den Bieter verschickt werden. Diese
vertraulichen Dokumente enthalten wichtige Informationen fiir die Angebotserstellung und sollten vor Einreichung des
Angebotes von den Bietern gesichtet werden.



.
Verkehrsgesellschaft VG I
Frankfurt am Main

fir die Vergabe von Leistungen im Stral3en- und Brickenbau
Ausgabe: April 2017

Bewerbungsbedingungen

Hinweis:
Das Vergabeverfahren erfolgt nach der ,Verfahrensordnung fiir die Vergabe 6ffentlicher Liefer- und Dienstleistungsauftrage
unterhalb der EU-Schwellenwerte (Unterschwellenvergabeordnung — UVgO)*.

1 Mitteilung von Unklarheiten in den Vergabeunterlagen

Enthalten die Vergabeunterlagen nach Auffassung des Bewerbers Unklarheiten, Unvollstandigkeiten oder Fehler, so
hat er unverziiglich die Vergabestelle vor Angebotsabgabe in Textform darauf hinzuweisen.

2 Unzuladssige Wettbewerbsbeschréankungen

Angebote von Bietern, die sichim Zusammenhang mitdiesem Vergabeverfahren an einerunzuléssigen
Wettbewerbsbeschréankung beteiligen, werden ausgeschlossen.

Zur Bekdmpfung von Wettbewerbsbeschrankungen hatder Bieter auf Verlangen Auskinfte dariiber zu geben, ob und
aufwelche Art der Bieter wirtschaftlich und rechtlich mitUnternehmen verbunden ist.

3 Angebot
3.1 Das Angebotistin deutscher Sprache abzufassen.

3.2 Fir das Angebot sind die von der Vergabestelle vorgegebenen Vordrucke zu verwenden. Das Angebotist bis zu dem
von der Vergabestelle angegebenen Ablaufder Angebotsfristeinzureichen. Ein nicht form - und fristgerecht
eingereichtes Angebotwird ausgeschlossen.

3.3 Eine selbstgefertigte Kopie oder Kurztassung des Leistungsverzeichnisses istzulassig. Das von der Vergabestelle
vorgegebene Leistungsverzeichnisistallein verbindlich.

3.4 Unterlagen, die von der Vergabestelle nach Angebotsabgabe verlangt werden, sind zu dem von der Vergabestelle
bestimmten Zeitpunkteinzureichen.

35 Entsprichtder Gesamtbetrag einer Ordnungszahl (Position) nichtdem Ergebnis der Multiplikation von Mengenansatz
und Einheitspreis, soistder Einheitspreis maf3gebend.
Muster und Proben miissen als zum Angebotgehorig gekennzeichnetsein.

3.6  Alle Preise sindin Euro mit héchstens drei Nachkommastellen anzugeben.
Die Preise (Einheitspreise, Pauschalpreise, Verrechnungssétze usw.) sind ohne Umsatzsteuer anzugeben. Der
Umsatzsteuerbetrag istunter Zugrundelegung des geltenden Steuersatzes am Schluss des Angebotes hinzuzufiigen.
Es werden nur Preisnachlasse gewertet, die
- ohne Bedingung als Vomhundertsatzaufdie Abrechnungssumme gewéahrtwerden und
- an derim Angebotsschreiben bezeichneten Stelle aufgefihrtsind.
Nicht zu wertende Preisnachlasse bleiben Inhaltdes Angebotes und werden im Fall der Auftragserteilung
Vertragsinhalt.

4 Unterlagen zum Angebot
Der Bieter hat auf Verlangen der Vergabestelle Unterlagen zur Preisermittiung zu dem von der Vergabestelle
bestimmten Zeitpunktvorzulegen. Dies giltauch fir Unterauftragnehmerleistungen.

5 Nebenangebote
5.1 Nebenangebote missen die geforderten Mindestanforderungen erfiillen; dies istmit Angebotsabgabe nachzuweisen..

5.2 Der Bieter hat die in Nebenangeboten enthaltenen Leistungen eindeutig und erschdpfend zu beschreiben; die
Gliederung des Leistungsverzeichnissesist, soweitmoglich, beizubehalten.
Nebenangebote missen alle Leistungen umfassen, die zu einer einwandfreien Ausfiihrung der Leistung erforderlich
sind.
Soweitder Bieter eine Leistung anbietet, deren Ausfiihrung nichtin den Ergdnzenden Vertragsbedingungen oderin
den Vergabeunterlagen geregeltist, hater im Angebot entsprechende Angaben liber Ausfiihrung und Beschaffenheit
dieserLeistung zu machen.

53 Nebenangebote sind, soweitsie Teilleistungen (Positionen) des Leistungsverzeichnisses beeinflussen (andern,
ersetzen, entfallen lassen, zusatzlich erfordern), nach Mengenansétzen und Einzelpreisen aufzugliedern (auch bei
Vergltung durch Pauschalsumme).

54 Nebenangebote, die den Nummern 5.1 bis 5.3 nichtentsprechen, werden von der Wertung ausgeschlossen.

HVA L-StB Bewerbungsbedingungen 04-17 Seite 1
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6.2

Bietergemeinschaften
Bietergemeinschaften haben mitihrem Angebot eine Erklarung aller Mitglieder in Textform abzugeben,

- inderdie Bildung einer Arbeitsgemeinschaft im Auftragsfall erklartist,

- inderalle Mitglieder aufgefiihrtsind und der fur die Durchfihrung des Vertrages bevollmé&chtigte Vertreter
bezeichnetist,

- dass derbewollméachtigte Vertreter die Mitglieder gegeniiber dem Auftraggeber rechtsverbindlich vertritt,

- dass alle Mitglieder als Gesamtschuldner haften.

Auf Verlangen der Vergabestelle ist eine von allen Mitgliedern unterzeichnete in Schrift- oder Textform bzw.

fortgeschritten oder qualifiziert signierte Erklarung abzugeben.

Sofern nicht6ffentlich ausgeschrieben wird, werden Angebote von Bietergemeinschaften, die sich erstnach der
Aufforderung zur Angebotsabgabe aus aufgeforderten Unternehmen gebildethaben, nichtzugelassen.

Unterauftragnehmer

Beabsichtigt der Bieter, Teile der Leistung von Unterauftragnehmern ausfiihren zu lassen oder sich bei der Erfiillung
eines Auftrages im Hinblick auf die erforderliche wirtschaftliche, finanzelle, technische und beruflichen
Leistungsfahigkeit Unterauftragnehmern zu bedienen (Eignungsleihe), so muss er die dafiir vorgesehenen
Teilleistungen/Kapazitaten in seinem Angebotbenennen. Der Bieter hat auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle
zu einem von ihrbestimmten Zeitpunktnachzuweisen, dassihm im Falle der Eignungsleihe die erforderlichen Mittel der
benannten Unterauftragnehmer zur Verfligung stehen und diese Unternehmen geeignet sind. Er hat den Namen, den
gesetzlichen \Vertreter sowie die Kontaktdaten dieser Unternehmen anzugeben und entsprechende
Verpflichtungserklarungen dieser Unternehmen vorzulegen.

Nimmtder Bieterin Hinblick aufdie Kriterien fur die wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfahigkeitim Rahmen einer
Eignungsleihe die Kapazitaten anderer Unternehmen in Anspruch, missen diese entsprechend dem Umfang der
Eignungsleihe haften; die Haftungserklarung ist mit der ,Verpflichtungserklarung wirtschaftliche Eignungsleihe®
abzugeben.

Der Bieter hat Unterauftragnehmer, bei denen Ausschlussgrinde vorliegen oder die das entsprechende
Eignungskriterium nicht erfillen, innerhalb einer von der Vergabestelle gesetzten Frist zu ersetzen.

Eignung (Offentliche Ausschreibung, Verhandlungsvergabe ohne Teilnahmewettbewerb)

Unternehmen haben als vorlaufigen Nachweis der Eignung fir die zu vergebende Leistung mit dem Angebot
- entweder die ausgefillte ,Eigenerklarung zur Eignung®,

- oder eine Einheitliche Europaische Eigenerklarung (EEE)

ggf. erganzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise vorzulegen.

Bei Einsatz von Unterauftragnehmern im Rahmen einer Eignungsleihe sind auf gesondertes Verlangen die
Eignungsnachweise auch fir diese abzugeben ggf. ergdnzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise.

Gelangtdas Angebotin die engere Wahl, sind die Eigenerklarungen (auch die der benannten Unterauftragnehmer) auf
gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der ,Eigenerklarung zur Eignung“ bzw. in der EEE genannten
Bescheinigungen zustandiger Stellen zu bestatigen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind,
ist eine Ubersetzung in die deutsche Sprache beizufiigen.

Bevorzugte Bewerber

Bieter, die als ,Bevorzugte Bewerber*berticksichtigtwerden wollen, miissen dies im Angeboterklaren und auf
Verlangen den Nachweis fiir das Vorliegen der Voraussetzungen rechtzeitig vor Auftragserteilung fihren. Wird der
Nachweis nichtgefuhrt,so wird das Angebot wie die Angebote nichtbevorzugter Bieter behandelt.

Bietergemeinschaften, denen bevorzugte Bewerber als Mitglieder angehdren, haben zusatzlich den Anteil
nachzuweisen,den die Leistungen dieser Mitglieder am Gesamtangebothaben.

HVA L-StB Bewerbungsbedingungen 04-17 Seite 2



VGIF

Stadtwerke Verkehrsgesellschaft

Frankfurt am Main mbH
Vergabestelle: Stadtwerke Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main mbH, 60276 Frankfurt am Main

Postanschrift:

60276 Frankfurt am Main

Stadtwerke Verkehrsgesellschaft Frankfurt am ort:  Frankfurt am Main Hausanschif
Einkauf & Materialwirtschaft Datum: 29.05.2026 Kurt-Schumache--Strafte 8
Kurt-Schumacher-Str. 8 Tel:  +49 6921323300 0031 Franidurt am Main
. Telefon: 069 213-03
60311 Frankfurt am Main Fax:
E-Mail: vergabestelle@vaf-ffn#g0s9 213-22740
Deutschland Az.-Nr.: VGF 119/26 info@vgf-ffm.de | vgf-ffm.de

(55 30, 36 (&0 11, 12, 14, 18 Borneplatz

Vergabeart
Offentliche Ausschreibung

Beschrankte Ausschreibung m.Teilnahmewettbewerb,
Beschrankte Ausschreibung o. Teilnahmewettbewerb

Verhandlungsvergabe mit Teilnahmewettbewerb

Oooo®

Verhandlungsvergabe ohne Teilnahmewettbewerb

Ablauf der Angebotsfrist:
Datum: 19.06.2026 Uhrzeit: 10:00:00

Bindefrist endet am: 17.07.2026

Aufforderung zur Angebotsabgabe

Bezeichnung der Leistung:

VGF 119/26 BIM Laserscanning und Modellierung Bornheim Mitte Seckbacher Ldstr
Anlagen:
A) die beim Bieter verbleiben und im Vergabeverfahren zu beachten sind:
HVA L-StB Bewerbungsbedingungen
[J HVA L-StB Gewichtung der Zuschlagskriterien mit Anlage
Information Datenschutz
Anlage Eignungskriterien
O
g
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die beim Bieter verbleiben und Vertragsbestandteil werden:
Leistungsbeschreibung

HVA L-StB Besondere Vertragsbedingungen

HVA L-StB Weitere Besondere Vertragsbedingungen

HVA L-StB Zusatzliche Vertragsbedingungen

AVA-Richtlinie

Individualvertrag

Anlagen

Kabelrichtlinie
Brandschutzordnung unterirdischer Verkehrsanlagen

die, soweit erforderlich, ausgefiillt mit dem Angebot einzureichen sind:
HVA L-StB Angebotsschreiben

Leistungsbeschreibung — Kurzfassung —

Einheitliche Européische Eigenerklarung (EEE)

HVA L-StB Eigenerklarung zur Eignung

HVA L-StB Leistungen von Unterauftragnehmern bzw. anderen Unternehmen
HVA L-StB Erklarung Bietergemeinschaft

Eigenerklarung zur Akzeptanz von Ausfiihrungsbedingungen zur Versicherungspflicht
Eigenerklarung zur Tariftreue nach HVTG

Eigenerklarung Sanktionen gegen Russland

Eigenerklarung zum Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz LkSG
Vertraulichkeitserklarung

Eigenerklarung Sanktionen gegen Russland
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D) die ausgefiillt auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle vorzulegen sind:

x] HVA L-StB Verpflichtungserklarung

Unterschriebener Vertrag liber die Leistungen in Original - Zusendung per Post in zweifacher
Ausfertigung

x]  Urkalkulation

x] Rechtskraftig bestatigter Insolvenzplan

x] Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse, soweit der Betrieb beitragspflichtig
ist

Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes, soweit das Finanzamt derartige
Bescheinigungen ausstellt

[xX]  Freistellungsbescheinigung nach § 48b EStG

[x] Gewerbeanmeldung, soweit vorhanden

[x] Eintragung in der Handwerksrolle oder bei der Industrie- und Handelskammer, soweit
vorhanden

X1  Angabe der Zahl der in den letzten drei abgeschlossenen Geschaftsjahren
jahresdurchschnittlich beschaftigten Arbeitskrafte, gegliedert nach Lohngruppen mit extra
ausgewiesenem technischen Leitungspersonal

[x] Je eine Referenzbescheinigung fiir angegebene Referenzen. Die Bescheinigung muss die
Leistung und die Zeit und den Ort ihrer Ausflihrung genau bezeichnen, den Aussteller eindeutig
erkennen lassen und eine Telefonnummer und E-Mail der Person enthalten, die die
Bescheinigung ausgestellt hat.

O

O

g

(|

O

O

O

O

O

1 Es ist beabsichtigt, die oben genannte Leistung im Namen und fiir Rechnung

Stadtwerke Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main mbH

Zu vergeben.
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2 Kommunikation:

Die Kommunikation erfolgt:

Elektronisch Uber die Vergabeplattform
O In Textform unter nachstehender Anschrift:
Stelle: Stadtwerke Verkehrsgesellschaf Telefon: +49 6921323300
Strae: Kurt-Schumacher-StralRe 8 Fax:
PLZ/Ort: 60311 Frankfurt am Main E-Mail: \ergabestelle@vgf-fm.de

Vorlage von Nachweisen, Angaben und Unterlagen:
3.1 Folgende Nachweise, Angaben und Unterlagen sind — zusatzlich zu den in den
Bewerbungsbedingungen genannten — mit dem Angebot einzureichen:

[1 siehe Bekanntmachung

siehe C)

3.2 Folgende Nachweise, Angaben und Unterlagen sind — zusatzlich zu den in den
Bewerbungsbedingungen genannten — auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle vorzulegen:
[0 Siehe Bekanntmachung

Siehe D)

O
I

3.3 Vorlage von mit dem Angebot auf gesonderter Anlage vorzulegenden Unterlagen zu den in
beigefigtem Vordruck HVA L-StB Gewichtung der Zuschlagskriterien genannten bzw.

angekreuzten Zuschlagskriterien:

4 Losweise Vergabe:

[x] Nein
O Ja, Angebote sind méglich
O nur fir ein Los
| fir ein oder mehrere Lose
[l nur fir alle Lose (alle Lose missen angeboten werden)
| Bei zugelassener Angebotsabgabe flr mehr als ein Los; maximale Anzahl der Lose,

die an einen Bieter vergeben werden kénnen:

Zugehdrige Regelung zur Auswahl der Lose:
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Nebenangebote
51 [ Nebenangebote sind nicht zugelassen; Nr. 5 der Bewerbungsbedingungen gilt nicht
52 [ Nebenangebote sind zugelassen (s. auch Nr. 5 der Bewerbungsbedingungen)

fur die gesamte Leistung

O
O nurfor nachfolgend genannte Leistungsbereiche

O

[ mit Ausnahme nachfolgend genannter Leistungsbereiche

O

O unter folgenden weiteren Bedingungen:

] Nebenangebote sind nur in Verbindung mit einem Hauptangebot zugelassen

O

Nebenangebote, die Nachlasse mit Bedingungen beinhalten, sind nicht zugelassen.

O Zusatzlich zu Nr. 5 der Bewerbungsbedingungen gilt:

Nebenangebote mussen die Mindestanforderungen der Ausfihrungsbeschreibung Abschnitt 1.3
erfullen.

6 Angebotswertung:
Kriterien flr die Wertung der Haupt- und ggf. Nebenangebote gemaf § 43 UvVgO
[x] Zuschlagskriterium Preis
Der Preis wird aus der Wertungssumme des Angebotes ermittelt.
Die Wertungssumme wird ermittelt aus der nachgerechneten

Angebotssumme unter Beruicksichtigung preislich glinstigerer Grund- oder Wahlpositionen sowie eines
eventuellen Nachlasses ohne Bedingungen.
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Weiterhin werden berucksichtigt:

[ Preis und weitere Zuschlagskriterien gemiB Anlage Vordruck HVA L-StB Gewichtung
der Zuschlagskriterien

7 Angebote konnen abgegeben werden:
schriftlich,
elektronisch in Textform,

elektronisch mit fortgeschrittener Signatur,

OO&®d

elektronisch mit qualifizierter Signatur.

8 Angebotsabgabe
Falls Sie nicht die Absicht haben, ein Angebot abzugeben, werden Sie gebeten, die
Vergabestelle davon

umgehend zu unterrichten (entfallt bei 6ffentlicher Ausschreibung).

Bei schriftlicher Angebotsabgabe ist das beigefligte Angebotsschreiben zu unterschreiben und
mit den Anlagen in verschlossenem Umschlag bis zum vorgenannten Ablauf der Angebotsfrist an
die folgende Anschrift zu senden oder dort abzugeben:
OJ siehe Briefkopf
d Stelle:

Stralle:

PLZ/Ort:

Der Umschlag ist auRen mit Namen (Firma) und Anschrift des Bieters und der Angabe ,,Angebot
far ...

zu versehen (ggf. unter Verwendung eines bereit gestellten Kennzettels).
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Bei elektronischer Angebotsibermittlung in Textform sind der Bieter und die naturliche Person,
die die Erklarung abgibt, zu benennen; falls vorgegeben, ist das Angebot mit der geforderten

Signatur zu versehen.

Das elektronische Angebot ist zusammen mit den Anlagen bis zum Ablauf der Angebotsfrist Uber

die Vergabeplattform der Vergabestelle zu tGbermitteln.

9 Stelle, an die sich der Bewerber oder Bieter zur Nachprufung behaupteter VerstolRe gegen die
Vergabebestimmungen wenden kann)

Name: Vergabekammer des Landes Hessen beim Regierungspréasidium Darmstadt
Strare: Dienstgebaude: Wilhelminenstral3e 1-3; Fristenbriefkasten: Luisenplatz 2

PLZ/Ort: 64283 Darmstadt

10

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

Bei elektronischer Versendung ohne Unterschrift glltig
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[
Verkehrsgesellschaft V G I
Frankfurt am Main

Bezeichnung der Leistung:

VGF 119/26 BIM Laserscanning und Modellierung Bornheim Mitte Seckbacher Ldstr

(Wie Aufforderung bzw. EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe)

Information Datenschutz
Informationen zur Erhebung von personenbezogenen Daten nach Artikel 13 und 14 der Verordnung
(EVU) 2016/679 vom 27. April 2016 — Datenschutzgrundverordnung (DSGVO)

Der Schutz lhrer Personen bezogenen Daten ist uns ein besonderes Anliegen. Wir verarbeiten lhre
Daten daher ausschlief3lich auf Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen. Mit den folgenden
Informationen mdéchten wir lThnen einen Uberblick tiber die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen
Daten durch uns und lhre Rechte aus dem Datenschutzrecht geben.

1. Wer ist fur die Datenverarbeitung verantwortlich und an wen kénnen Sie sich wenden?

E-Mail-Adresse: datenschutz.einkauf@vgf-fim.de

Internet-Adresse: https://www.vgf-fim.de/de/datenschutz/

E-Mail-Adresse: datenschutz@vgf-fim.de

Internet-Adresse: https://www.vgf-ffim.de/de/datenschutz/

2. Welche Quellen und Daten nutzen wir?

Wir verarbeiten personenbezogene Daten, die wir im Rahmen unserer Geschéftsbeziehung von
Ihnen erhalten. Zudem verarbeiten wir — soweit fir die Erbringung unserer Dienstleistung
erforderlich — personenbezogene Daten, die wir aus 6ffentlich zugénglichen Quellen (Handels- und
Vereinsregister, Gewerbezentralregister bzw. Wettbewerbsregister, Presse, Internet)
zulassigerweise gewinnen oder die uns von anderen Behorden des Bundes und der Lander oder
von sonstigen Dritten (z.B. Auskunfteien) berechtigt (bermittelt werden. Relevante
personenbezogene Daten sind Personalien (Name, Adresse und andere Kontaktdaten wie
Telefonnummer und E-Mail-Adresse und IP). Wir speichern Personen bezogene Daten z.B. im
Zusammenhang mit Bedarfserhebungen, Beschaffungsauftragen, Angeboten, Ihren Fragen welche
Sie z.B. Uber Webformulare oder per E-Mail an uns senden, Daten aus der Erfullung unserer
vertraglichen Verpflichtungen (z.B. Zahlungsverkehr), Dokumentationsdaten (z.B. Uber Fragen und
Antworten zu unseren Vergabeverfahren).

3. Wofiur verarbeiten wir lhre Daten und aufgrund welchen Gesetzes (Zweck der
Verarbeitung)?

Wir verarbeiten lhre personenbezogenen Daten im Rahmen des Vergabeverfahrens auf der
Grundlage des Art. 6 Abs. 11it. a, b, c und e, Abs. 3 DSGVO wie folgt:

HVA Information Datenschutz 08-23 Seite 1
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a) Zur Erfullung von vertraglichen Pflichten

Die Verarbeitung von Daten erfolgt zur Erbringung von Dienstleistungen im Rahmen der
fiskalischen Bedarfsdeckung fir Behdrden und andere staatliche Organisationen. Die Zwecke der
Datenverarbeitung richten sich in erster Linie nach den konkreten Produkten (z.B.
Bedarfserhebung, Abfragen und Analysen unter Behordenkunden kinftig auch u. U. mittels des
Bedarfserhebungstools;  Durchfihrung von Vergabeverfahren zur Durchfihrung von
vorvertraglichen und vertraglichen Mal3nahmen, und der Abwicklung von Rahmenvereinbarungen
im Rahmen des E-Procurements). Die weiteren Einzelheiten zu den Datenverarbeitungszwecken
konnen Sie den mal3geblichen Geschéfts- und Nutzungsbedingungen entnehmen.

b) Wahrung berechtigter Interessen

Soweit erforderlich verarbeiten wir Ihre Daten Uber die eigentliche Erfilllung des Vertrages hinaus
zur Erfullung rechtlicher Pflichten oder zur Wahrnehmung im offentlichen Interesse liegender
Aufgaben, insbesondere zur:

- Prufung und Optimierung von Verfahren zur Bedarfsanalyse zwecks direkter
Kundenansprache,

- Geltendmachung rechtlicher Anspriiche und Verteidigung bei rechtlichen Streitigkeiten,

- Gewahrleistung der IT-Sicherheit und des IT-Betriebs,

- Verhinderung und Aufklarung von Straftaten,

- Videouberwachungen zur Wahrung des Hausrechts, fUr Zutrittskontrollen,

- Geschéftssteuerung und Weiterentwicklung von Dienstleistungen und Produkten.

¢) Aufgrund lhrer Einwilligung

Die Zusendung unseres Newsletters tiber Neuerungen bei der e-Vergabe oder Informationen tber
zuklnftige Vergaben in von lhnen ausgesuchten Produktbereichen beruht auf lhrer Einwilligung.

d) Aufgrund gesetzlicher Vorgaben

Zudem unterliegen wir als offentlicher Auftraggeber rechtlichen Verpflichtungen, das heif3t
gesetzlichen  Anforderungen (z. B. Gesetz gegen  Wetthewerbsbeschrankungen,
Vergabeverordnungen, Wettbewerbsregistergesetz, Steuergesetze). Zu den Zwecken der
Verarbeitung gehoren unter anderem die ldentitatspriifung, Betrugs- und Geldwaschepravention,
die Erfullung steuerrechtlicher Kontroll- und Meldepflichten. AuRerdem erfolgt eine
Datenverarbeitung auf der Grundlage des Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzes (LkSG).

4. Wer bekommt Ihre Daten?

Ihre Daten bekommen nur die fur die Bearbeitung zustdndigen Personen und diejenigen, die ein
berechtigtes Interesse durch ihre Beteiligung darlegen kdnnen. So bekommen insbesondere bei
Beschaffungen nur Personen bei dem Bedarfstrdger und der Vergabestelle Angebote zur
Kenntnis. AuBerdem kénnen zustandige Datenschutzbeauftragte, Vorgesetzte, Qualitdtsmanager,
Innenrevisoren, Nachprifstellen, Vergabekammern, Rechnungs- und Preisprifer sowie
Angehdrige der Rechnungshdfe in erforderlichem Umfang Einblick in Ihre Daten bekommen. Auch
von uns eingesetzte Auftragsverarbeiter kdnnen zu diesem Zweck Daten erhalten. Dies geschieht
z.B. um Daten fir die Durchfiihrung der Risikoanalyse nach LKSG zu erheben. Soweit Ihre Daten
im Rahmen eines Auftragsverarbeitungsverhaltnisses verarbeitet werden, wird auch der
Auftragsverarbeiter zur Einhaltung der datenschutzrechtlichen Vorschriften verpflichtet.

HVA Information Datenschutz 08-23 Seite 2
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5. Werden lhre Daten an ein Drittland oder eine internationale Organisation Gbermittelt?

Eine Datenlbermittlung in Drittstaaten (Staaten auf3erhalb der Union) durch uns findet nicht statt.

6. Wie lange werden Ihre Daten gespeichert?

Wir verarbeiten und speichern lhre personenbezogenen Daten, solange es fir die Erflllung

unserer vertraglichen und gesetzlichen Pflichten erforderlich ist. Dabei ist zu beachten, dass einige

unsere Geschaftsbeziehungen auf Jahre angelegte Dauerschuldverhaltnisse sind. Sind die Daten

fur die Erfullung vertraglicher oder gesetzlicher Pflichten nicht mehr erforderlich, werden sie

regelmafig geloscht, es sei denn, deren - befristete - Weiterverarbeitung ist erforderlich zu

folgenden Zwecken:

o Erflllung handels- und steuerrechtlicher Aufbewahrungspflichten:
Zu nennen sind das Handelsgesetzbuch (HGB), die Abgabenordnung (AO). Die dort
vorgegebenen Fristen zur Aufbewahrung bzw. Dokumentation betragen zwei bis zehn Jahre. In
Fallen der Beschaffung im Zusammenhang mit EU-geforderten Programmen betragt die
Aufbewahrungsfrist in der Regel 10 Jahre nach Ablauf des Férderprogramms.

e Nach § 147 Abs. 1 Nr. 1 AO sowie § 257 Abs. Nr. 1 HGB betragt die Aufbewahrungsfrist in der
Regel 10 Jahre nach Abschluss der Beschaffung.

e Erhaltung von Beweismitteln im Rahmen der gesetzlichen Verjahrungsvorschriften. Nach den
88 195 ff. des Blurgerlichen Gesetzbuches (BGB) kénnen diese Verjahrungsfristen bis zu 30
Jahre betragen, wobei die regelmafiige Verjahrungsfrist drei Jahre betragt.

7. Welche Datenschutzrechte haben Sie?

a) Recht auf Auskunft
Es besteht ein Recht auf Auskunft betreffend der von der Vergabestelle verarbeiteten
personenbezogenen Daten.

b) Recht auf Berichtigung

Es besteht ein Recht auf Berichtigung, sofern die den Bewerber/Bieter betreffenden Angaben nicht
(mehr) zutreffend sind. Unvollstandige Daten kdnnen vervollstandigt werden.

¢) Recht auf Léschung

Es besteht grundsatzlich ein Recht auf Loschung der personenbezogenen Daten. Der Anspruch
hangt jedoch u. a. davon ab, ob die Daten zur Erfullung der Aufgaben noch benétigt werden (s.a.
Dauer der Speicherung).

d) Recht auf Einschrankung der Verarbeitung

Es besteht ein Recht, eine Einschrankung der Verarbeitung der Daten des Bewerbers/Bieters zu
verlangen.

e) Recht auf Widerspruch

Es besteht das Recht, aus Griinden, die sich aus der besonderen Situation des Bewerbers/ Bieters
ergeben, der Verarbeitung der diesen betreffenden Daten zu widersprechen, sofern nicht ein
Uberwiegendes o6ffentliches Interesse oder eine Rechtsvorschrift dem entgegensteht.

HVA Information Datenschutz 08-23 Seite 3
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f) Recht auf Unterrichtung

Es besteht ein Recht auf Unterrichtung, an welchen Empfanger Informationen weitergeleitet
wurden, die berichtigt worden sind, die geléscht wurden oder deren Verarbeitung eingeschrankt
wurde.

g) Recht auf Datentbertragbarkeit

Sie haben unter bestimmten Voraussetzungen ein Recht auf Ubertragung der Sie betreffenden
personenbezogenen Daten, die Sie uns bereitgestellt haben, in einem strukturierten, gangigen und
maschinenlesbaren Format, wenn die Verarbeitung auf einer Einwilligung oder einem Vertrag
beruht und mit Hilfe automatisierter Verfahren erfolgt.

h) Recht auf Widerruf

Es besteht ein Recht eine erteilte Einwilligung in die Verarbeitung personenbezogener Daten zu
widerrufen. Dies gilt auch fir den Widerruf von Einwilligungserklarungen, die vor der Geltung der
Datenschutzgrundverordnung, also vor dem 25. Mai 2018, uns gegenuber erteilt worden sind. Bitte
beachten Sie, dass der Widerruf erst fur die Zukunft wirkt. Die RechtmaRigkeit der Verarbeitungen,
die vor dem Widerruf erfolgt sind, wird davon nicht berthrt.

i) Recht auf Beschwerde

Es besteht ein Recht auf Beschwerde bei der zustéandigen Datenschutzaufsichtsbehérde.

8. Besteht eine Pflicht zur Bereitstellung der personenbezogenen Daten?

Im Rahmen unserer Geschaftsbeziehung ist es erforderlich, dass Sie diejenigen
personenbezogenen Daten bereitstellen, die fur die Aufnahme und Durchfihrung einer
Geschéftsbeziehung und der Erfillung der damit verbundenen vertraglichen Pflichten erforderlich
sind oder zu deren Erhebung wir gesetzlich verpflichtet sind. Ohne diese Daten werden wir in der
Regel nicht in der Lage sein, Vertrage mit Ihnen zu schlieBen oder diese auszufiihren. Sollten Sie
uns notwendige Informationen und Unterlagen nicht zur Verfiigung stellen, dirfen wir die von
Ihnen gewtinschte Geschéftsbeziehung nicht aufnehmen oder fortsetzen.

9. Findet eine automatisierte Entscheidungsfindung statt?

Zur Begrindung und Durchfihrung der Geschéftsbeziehung nutzen wir elektronische
Unterstitzung, aber grundsétzlich keine vollautomatisierte Entscheidungsfindung gemaf Art. 22
DSGVO. Sollten wir diese Verfahren in Einzelfdllen einsetzen, werden wir Sie - sofern es
gesetzlich vorgegeben ist - hiertiber gesondert informieren.

10. Anderung des Zwecks der Datenverarbeitung

Wir verarbeiten teilweise Ihre Daten mit dem Ziel, bestimmte personliche Aspekte zu bewerten
(Profiling). Wir setzen Profiling beispielsweise in Fallen von Teilnahmewettbewerben bei der
Vergabe von Dienstleistungen von Beraterteams, Dozenten und Coaching ein. Zudem wird im
Rahmen der Risikoanalyse nach LkSG ein Scoring erstellt, um den weiteren Handlungsbedarf zu
bestimmen. Wenn der Zweck der Verarbeitung der Daten durch uns gedndert werden soll, werden
Sie vorher dariber informiert.

Einzelfallbezogenes Widerspruchsrecht

Sie haben das Recht, aus Grunden, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben,
jederzeit gegen die Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten, die aufgrund

HVA Information Datenschutz 08-23 Seite 4
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von Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe e DS-GVO (Datenverarbeitung im offentlichen Interesse)
und Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f der DS-GVO (Datenverarbeitung auf der Grundlage einer
Interessenabwagung) erfolgt, Widerspruch einzulegen.

Legen Sie Widerspruch ein, werden wir lhre personenbezogenen Daten nicht mehr
verarbeiten, es sei denn, wir kbnnen zwingende schutzwirdige Grinde flir die Verarbeitung
nachweisen, die I|hren Interessen, Rechten und Freiheiten (berwiegen, oder die
Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausubung oder Verteidigung von
Rechtsansprichen.

HVA Information Datenschutz 08-23 Seite 5
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Anlage — Eignungs- und Zuschlagskriterien

Projekt: BIM-Bestandsmodellierung BM Bornheim Mitte und SL Seckbacher
Landstral3e

1 Eignungskriterien (Mindestanforderungen)

Die nachfolgend genannten Kriterien sind Mindestanforderungen (Muss-Kriterien).
Bieter, die diese Anforderungen nicht erftillen, werden vom weiteren Verfahren
ausgeschlossen.

1.1 Referenzen BIM-Bestandsmodellierung
Der Bieter hat folgende Referenzen nachzuweisen:

« mindestens zwei Referenzprojekte aus den letzten funf Jahren zur
Erstellung von BIM-Bestandsmodellen auf Basis vorhandener
Punktwolken

« Erfahrung in der Modellierung von TGA ist nachzuweisen

« mindestens ein Referenzprojekt im Bereich Verkehrsbauwerke /
unterirdische Bauwerke (UPVA) oder vergleichbare komplexe
Bestandsbauwerke

Mindestumfang je Referenzprojekt:

e modellierte Flache = 5.000 m?

e Modellierung unter Verwendung der BIM-Software Autodesk Revit
Zu jeder Referenz sind folgende Angaben einzureichen:

e Projektbezeichnung

o Auftraggeber

e Zeitraum der Leistungserbringung
e Leistungsumfang

« modellierte Flache

1.2 Technische und berufliche Leistungsfahigkeit
Der Bieter muss nachweisen:
e mindestens 6 Mitarbeitende im Bereich BIM-Modellierung

e nachgewiesene Erfahrung in der Verarbeitung und Modellierung auf Basis von
Punktwolken

e Kenntnisse in der Anwendung von Autodesk Revit
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« Die Lieferung folgender Datenformate muss gewahrleistet sein:

e .rvt
e .ifc
o .dwg
e .pdf

1.3 Schliusselpersonal

Fur das Projekt sind folgende Schliisselpersonen zu benennen:
« Projektleitung BIM-Modellierung
« Stellvertretende Projektleitung BIM-Modellierung

Fur jede Person sind folgende Angaben einzureichen:

e berufliche Qualifikation
e Berufserfahrung
« projektbezogene Referenzen
Mindestanforderungen:
« mindestens 3 Jahre Berufserfahrung in BIM-Modellierung
« mindestens zwei Referenzprojekte

Davon mindestens:

e eine Referenz zur Modellierung auf Basis von Punktwolken

1.4 Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfahigkeit

Der Bieter hat nachzuweisen:

Durchschnittlicher Jahresumsatz der letzten drei Geschéftsjahre
2 500.000 € netto

Nachweis einer Berufshaftpflichtversicherung mit folgenden
Mindestdeckungssummen:

e 3 Mio. € fur Personen- und Sachschaden
e 2 Mio. €flr Vermdgensschaden

Die Versicherung muss je Schadensfall mindestens zweifach pro Kalenderjahr zur
Verfiigung stehen.

2 Zuschlagskriterien

19



Der Zuschlag erfolgt auf das wirtschaftlichste Angebot gemaf § 127 GWB.

Die Bewertung erfolgt anhand folgender Kriterien:

Kriterium Gewichtung
Leistungskonzept 15 %

Projektorganisation und Personal 10 %
Qualitatssicherung / BIM-Methodik 5 %
Preis 70 %
Gesamt: 100 %

3 Bewertung der qualitativen Zuschlagskriterien
Die qualitativen Kriterien werden anhand einer Punkteskala bewertet.

Bewertung Punkte

unzureichend 0 Punkte
ausreichend 1 Punkt

befriedigend 2 Punkte
gut 3 Punkte
sehr gut 4 Punkte
hervorragend 5 Punkte

4 Leistungskonzept (15 %)

Der Bieter hat ein Konzept zur Durchfiihrung der Modellierungsleistung vorzulegen.

Bewertet werden inshesondere:

Unterkriterium

Bewertung
Nachvollziehbare Darstellung des Modellierungsprozesses auf Basis
0-5 Punkte
der vorhandenen Punktwolken
Umgang mit unklaren Bestandssituationen, verdeckten Bauteilen und
. 0-5 Punkte
unvollstandigen Unterlagen
Strukturierung der TGA-Modelle (Disziplinstruktur, Systeme,
.g . ( P y 0-5 Punkte
Modellorganisation)
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5 Projektorganisation und Personal (10 %)

Bewertet werden:

Unterkriterium

Bewertung
Erfahrung und Qualifikation der Projektleitung 0-5 Punkte
Erfahrung der stellvertretenden Projektleitung 0-5 Punkte

Nachvollziehbare Darstellung der Teamstruktur und Kapazitaten 0-5 Punkte

6 Qualitatssicherung und BIM-Methodik (5 %)

Bewertet werden:

Unterkriterium Bewertung
Vorge.h(.a.n"zur Qualitatssicherung der Modelle (Modellprifungen, 0-5 Punkie
Plausibilitatskontrollen)

Umsetzung der BIM-Rahmenbedingungen (AlA, Attribuierung, 0-5 Punkie
Modellstruktur)

7 Preis (70 %)

Der Bieter mit dem niedrigsten Angebotspreis erhélt die maximale Punktzahl.

8 Gesamtwertung

Die Gesamtpunktzahl ergibt sich aus der Summe der gewichteten Punkte der
einzelnen Zuschlagskriterien.

Den Zuschlag erhalt das Angebot mit der hochsten Gesamtpunktzahl.
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Verkehrsgesellschaft
Frankfurt am Main

Bezeichnung der Leistung:

VGIF

VGF 119/26 BIM Laserscanning und Modellierung Bornheim Mitte Seckbacher Ldstr

(wie Aufforderung bzw. EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe bzw. Aufforderung Teilnahmewettbewerb/Interessensbestatigung)

Weitere Besondere Vertragsbedingungen

I. Pflicht zur Vorlage der Urkalkulation

Der Auftragnehmer hat auf Verlangen die Preisermittlung fur die vertragliche Leistung
(Urkalkulation) dem Auftraggeber verschlossen zur Aufbewahrung zu Gibergeben.

Il. Mindestlohnklausel

1. Soweit der Gegenstand dieses Auftrages in den sachlichen Anwendungsbereich der in
das Arbeitnehmerentsendegesetz einbezogenen Branchen (§ 4 AEntG) fallt und fir die
betreffenden Branche ein Mindestlohn festgelegt wurde, verpflichte ich mich / verpflichten wir
uns, den/ die in meinem / unserem Unternehmen Beschaftigte(n) bei der Ausfiihrung der auf
Grund dieser Ausschreibung beauftragten Leistungen ein Entgelt zu zahlen, das in Hohe und
Modalitaten den Vorgaben desjenigen Tarifvertrages bzw. derjenigen Rechtsverordnung
entspricht, an den / die ich / wir aufgrund der Bestimmungen des
Arbeitnehmerentsendegesetzes gebunden bin / sind.

2. Ich verpflichte mich / wir verpflichten uns, fur die bei der Ausfiihrung der auf Grund dieser
Ausschreibung -durch den / die in meinem / unserem Unternehmen Beschéftigte(n) — zu
erbringenden Leistungen, die in den Geltungsbereich des Gesetzes zur Regelung eines
allgemeinen Mindestlohns (MiLoG) fallen, mindestens den gesetzlich vorgegebenen
Mindestlohn nach § 1 MiLoG fristgerecht zu zahlen und die weiteren Pflichten aus dem
MiLoG einzuhalten.

3. Fur den Fall der Auftragserteilung weise(n) ich / wir dem Auftraggeber, nach dessen
Aufforderung nach, die ordnungsgemaRe Lohnzahlung an den / die mit der Ausfiihrung der
vertraglichen Leistung befasste(n) Beschaftigte(n) nach. Soweit vom Auftraggeber
gewlnscht, werden wir aktuelle und priffahige Unterlagen dem Auftraggeber vorlegen, um

die Kontrolle zu ermdglichen. Dartiber hinaus ist der Auftraggeber befugt, meine(n) /
unsere(n) Beschaftigten, die mit der Ausfuhrung der beauftragten Leistungen befasst ist /
sind, nach ihrer / seiner Entlohnung zu befragen. Ich verpflichte mich / wir verpflichten uns,
meine(n) / unsere Beschéftigte(n) auf die Moglichkeit einer solchen Kontrolle hinzuweisen.

4. Soweit ich mich / wir uns zur Ausflihrung der Leistung eines Nachunternehmers
bediene/n, verpflichtet ich mich / verpflichten wir uns, den Nachunternehmer nur unter der
Voraussetzung zu beauftragen, dass dieser den Verpflichtungen aus Ziffer 1, 2 und 3

HVA L-StB Weitere Besondere Vertragsbedingungen 04-17

Seite 1
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ebenfalls nachkommt.

Ich / wir werde/n mit dem Nachunternehmer vereinbaren, dass mir / uns das Recht
eingeraumt wird, die ordnungsgemafe Lohnzahlung an den / die mit der Ausfuihrung der
beauftragten Leistungen befasst(n) Beschaftigte(n) tberwachen. Ich werde mir / wir werden
uns von den Nachunternehmern zusichern lassen, dass weitere Unterauftrage wiederum nur
unter den in den Ziffern 1, 2 und 3 genannten Voraussetzungen vergeben werden.

5. Ich verpflichte mich / wir verpflichten uns, fur jede schuldhafte Verletzung der
Bestimmungen nach den Ziffern 1 bis 4 eine Vertragsstrafe von einem Prozent der
Nettoauftragssumme an den Auftraggeber zu zahlen. Die Zahlungsverpflichtung besteht
auch dann, wenn der Versto3 von einem meiner / unserer Nachunternehmer zu
verantworten ist, soweit ich mich / wir uns zur Ausfiihrung der Leistung dieser
Nachunternehmer bediene(n). Ist die Vertragsstrafe unverhaltnismafig hoch, so habe ich /
haben wir einen Anspruch darauf, dass die Vertragsstrafe auf einen angemessenen Betrag
herabsetzt wird. Die Summe der gesamten Vertragsstrafen bei diesem Auftrag darf eine
Grenze von 5 % der Nettoauftragssumme nicht Gberschreiten.

6. Diese Verpflichtungserklarung zur Zahlung des Mindestlohns geméaR Mindestlohngesetz
bzw. des Tariflohnes nach dem Arbeithehmerentsendegesetz bezieht sich nicht auf
Beschéftigte, die bei einem Bieter oder Nachunternehmer im EU-Ausland beschéftigt sind
und die Leistung im EU-Ausland erbringen.

I1l. Abwehrklausel

Es gelten ausschlieflich die Bedingungen vorliegender Vergabeunterlagen. Vertrags-
und/oder Geschaftsbedingungen des Bieters werden nicht Vertragsbestandteil und finden
ausdricklich keine Anwendung. Dies gilt auch dann, wenn abweichenden oder ergédnzenden
Bedingungen des Bieters nicht ausdriicklich durch die Stadtwerke Verkehrsgesellschaft
Frankfurt am Main mbH widersprochen worden sind. Abweichende oder erganzende Bedin-
gungen des Bieters entfalten ihre Wirksamkeit nur, wenn Stadtwerke Verkehrsgesellschaft
Frankfurt am Main mbH ihnen ausdricklich schriftlich zugestimmt hat.

HVA L-StB Weitere Besondere Vertragsbedingungen 04-17

Seite 2
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.
Verkehrsgesellschaft VG I
Frankfurt am Main

Bezeichnung der Leistung

VGF 119/26 BIM Laserscanning und Modellierung Bornheim Mitte Seckbacher Ldstr

(wie Aufforderung bzw . EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe bzw . Aufforderung Teilnahmew ettbew erb/Interessensbestatigung)

Besondere Vertragsbedingungen

1 Vergutung

Besondere Bedingungen:

2 Ausfuhrungsfristen

2.1

2.2

2.3

Beginn der Ausfihrung

[ Spatestens Werktage nach Aufforderung; Spateste Aufforderung am (Datum)
[0 Frihestens , [0 Spatestens Werktage nach Zuschlagserteilung
O Frihestens am . [x] Spatestens am 27.7.2026 (Datum)

Hinweis:

Vollendung der Ausfiihrung in Werktagen nach Aufforderung, Zuschlagserteilung, etc.:

O Spatestens __ Werktage nach

O Einzelfristen fir

2.2.1 =spatestens ___ Werktage nach
2.2.2 =gpatestens ____ Werktage nach
2.2.3 = spatestens ___ Werktage nach
2.2.4 = spatestens __ Werktage nach
2.2.5 =spatestens __ Werktage nach

Vollendung der Leistung nach Datum
[x] Spatestens am 15.12.2026 (Datum)
I:l Einzelfristen fir

2.3.1 = spatestens (Datum)
2.3.2 = spatestens (Datum)
2.3.3 = spatestens (Datum)
2.3.4 = spatestens (Datum)
2.3.5 = spatestens (Datum)
HVA L-StB-Besondere Vertragsbedingungen 04-17 Seite 1
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3 Abnahme
Die Leistung ist formlich abzunehmen Ja [J Nein

4 Vertragsstrafen

4.1 Bei Uberschreitung der Ausfiihrungsfristen
fir (] Beginn Vollendung [0 Einzelfrist
der Leistung hat der Auftragnehmer fir jeden Werktag, um den eine Frist Uberschritten wird, eine
Vertragsstrafe in Hohe von 0,2 % vom Wert desjenigen Teils der Leistung, der

nicht genutzt werden kann, zu zahlen.

4.2 Die Summe der zu zahlenden Vertragsstrafenbetrdge wird auf insgesamt 5. % der

Abrechnungssumme begrenzt.

5 Mangelanspriuche

Fir folgende Leistungen gelten die Verjahrungsfristen fiir Mangelanspriiche der Ergdnzenden

Vertragsbedingungen bzw. des § 14 Nr. 3 VOL/B nicht, sondern

far = Jahre

fir = Jahre

6 Rechnungen

Alle Rechnungen und beizufligenden Unterlagen (Wiege- und Lieferscheine etc.) sind zweifach

einzureichen; dawon abweichend:

—  Abschlagsrechnungen fach,
—  Teilschlussrechnungen fach,
—  Schlussrechnung fach,
—  Unterlagen fach.

Fur folgende Leistungen sind getrennte Rechnungen zu erstellen:

7 Sicherheitsleistungen
Zur Vertragserfillung werden Sicherheitsleistungen in Héhe von 5 % der Auftragssumme verlangt:
Ja [ Nein

HVA L-StB-Besondere Vertragsbedingungen 04-17 Seite 2
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.
Vlerkehrsgesellschaft VG I
Frankfurt am Main

(Name und Anschrift des Bieters)

Verg ab en u m m er . VG F 1 1 9/2 6 BIM Laserscanning und Modellierung Bornheim Mitte Seckbacher Ldstr

Verpflichtungserklarung

zu Tariftreue und Mindestlohn bei 6ffentlichen Auftragen unter Berlcksichtigung der

Vorgaben des Hessischen Vergabe- und Tariftreuegesetz (HVTG) vom 12. Juli 2021,
GVBI. S. 338

Es wird darauf hingewiesen, dass sich die Verpflichtungserklarung zu Tariftreue und
Mindestlohn entsprechend den Vorgaben des § 4 HVTG zur Zahlung des Mindestlohns gemaf
§ 20 des Mindestlohngesetzes (MiLoG) bzw. des Tariflohns nach dem Arbeitnehmer-
Entsendegesetz (AENntG) nicht auf Beschéaftigte bezieht, die bei einem Bieter oder
Nachunternehmer im EU-Ausland beschéftigt sind und die Leistung im EU-Ausland erbringen.

Nachfolgende Erklarung ist mit dem Angebot abzugeben.
1. Ich/Wir verpflichte/n mich/uns,

meinen/unseren Beschéftigten bei der Ausfiihrung der Leistung mindestens diejenigen
Arbeitsbedingungen einschliellich des Entgelts zu gewahren, die dem jeweils
geltenden Tarifvertrag nach 8§ 4 Abs. 1 Nr. 1 oder 2 HVTG oder der jeweils geltenden
Rechtsverordnung nach 8§ 4 Abs. 1 Nr. 3 HVTG entsprechen. Soweit die Leistungen
nicht von Abs. 1, sondern von § 4 Abs. 2 HVTG erfasst werden, verpflichte/n ich/wir
mich/uns, bei der Ausfiihrung der Leistung mindestens ein Entgelt und die Leistungen
zu gewahren, die den Vorgaben des MiLoG entsprechen. Ich/wir nehme/n weiterhin
zur Kenntnis, dass bei Vorliegen von Anhaltspunkten daflir, dass gegen diese
Verpflichtungen verstoRen wird, auf Anforderung dem 6ffentlichen Auftraggeber oder
dem Besteller deren Einhaltung nachzuweisen ist.

= meinen / unseren Beschéaftigten bei der Ausfuhrung einer Leistung Uuber
Verkehrsleistungen und freigestellte Schilerverkehre mindestens das in Hessen fir
diese Leistung in einem einschlagigen und reprasentativen mit einer tariffahigen
Gewerkschaft vereinbarten Tarifvertrag vorgesehene Entgelt einschlie3lich der
Aufwendungen fir die Altersversorgung und der fir entgeltrelevant erklarten
Bestandteile dieser Tarifvertrdge zu zahlen und Erhohungen waéhrend der
Ausflhrungszeit vorzunehmen. Ausgenommen hiervon sind Auszubildende.

2. Ich/Wir erklare/n, dass ich/wir nicht wegen eines VerstoRes nach 8§21 MiLoG
(BuRRgeldvorschriften) mit einer GeldbufRe von wenigstens 2.500 Euro belegt worden
bin/sind und damit nicht die Voraussetzungen fir einen Ausschluss von der
Auftragsvergabe nach § 19 Abs. 1 und 3 MiLoG vorliegen.

Verpflichtungserklarung Tariftreue und Mindestentgelt —Stand 07/2021
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Ich/Wir verpflichte/n mich/uns, fir den Fall des Einsatzes von Nachunternehmen, die
Erfullung der Verpflichtungen nach den 88 4 und 5 HVTG durch die Nachunternehmen
sicherzustellen und dem 6ffentlichen Auftraggeber nach Auftragserteilung, spatestens
vor Beginn der Ausfihrung der Leistung durch das Nachunternehmen, eine
Verpflichtungserklarung des Nachunternehmens im vorstehenden Sinne vorzulegen.
Gleiches gilt, wenn ich/wir oder ein beauftragtes Nachunternehmen zur Ausfihrung des
Auftrags Arbeitskréafte eines Verleihunternehmens einsetze(n)/einsetzt. Diese
Verpflichtung gilt entsprechend auch fir alle weiteren Nachunternehmen und
Verleihunternehmen.

Ich bin mir/Wir sind uns bewusst,

dass ein nachweislich schuldhafter Verstol3 gegen meine/unsere Verpflichtungen

den Ausschluss meines/unseres Unternehmens von diesem Vergabeverfahren zur
Folge haben kann,

den Ausschluss meines/unseres Unternehmens fir die Dauer von bis zu drei Jahren
von der Vergabe offentlicher Auftrdge der ausschlieRenden Vergabestelle zur Folge
haben kann,

ein solcher Verstol3 eine schwere Verfehlung nach § 17 Abs. 2 HVTG darstellt, die
gemal § 17 Abs. 9 HVTG der Informationsstelle bei der Oberfinanzdirektion Frankfurt
am Main mitgeteilt wird,

nach Vertragsschluss den Auftraggeber zur auRerordentlichen Kiindigung berechtigen
kann.

(Ort/Datum) (Firmenbezeichnung/-Stempel) Name des Erklarenden *)

*) Die Erklarung ist in Textform gem. § 126 b BGB abzugeben.

Verpflichtungserklarung Tariftreue und Mindestentgelt —Stand 07/2021
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.
Vlerkehrsgesellschaft VG I
Frankfurt am Main

Bezeichnung der Leistung

VGF 119/26 BIM Laserscanning und Modellierung Bornheim Mitte Seckbacher Ldstr

(wie EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe)

Vertraulichkeitserklarung
zum Vergabeverfahren

VGF 119/26 BIM Laserscanning und Modellierung Bornheim Mitte Seckbacher Ldstr

des Bieters / der Bietergemeinschaft

- nachfolgend als ,Bieter” bezeichnet -

Vorbemerkung

Die Stadtwerke Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main mbH (,Auftraggeber”), flhrt als Vergabestelle
ein Vergabeverfahren durch (,Vergabeverfahren“). Im Rahmen des Vergabeverfahrens werden dem
Bieter Informationen Ubermittelt, die vertraulich behandelt werden missen. Ausschliel3licher Sinn und
Zweck der Weitergabe vertraulicher Informationen im Rahmen des Vergabeverfahrens ist es, dem
Bieter Informationen zur Verfligung zu stellen, die es ihm ermdglichen, ein Angebot im
Vergabeverfahren abzugeben. Der Auftraggeber ist bereit, dem Bieter diese Informationen zur
Verfligung zu stellen.

Die Geheimhaltung dieser Informationen gegeniber Dritten ist fir die Auftraggeberin von groR3ter Be-
deutung. Ferner ist fur die Auftraggeberin von grof3ter Bedeutung, dass der Bieter die so erhaltenen
Informationen ausschlie3lich fir Zwecke verwendet, die im Zusammenhang mit dem Vergabeverfahren
stehen und nicht fir sonstige Zwecke. Vor diesem Hintergrund und zum Schutz des Auftraggebers
erklart der Bieter verbindlich folgendes zum Schutz der Vertraulichkeit:

1. Vertrauliche Informationen

1.1. Vertrauliche Informationen sind die in den Vergabeunterlagen niedergelegten Informationen
sowie Informationen, die nach sonstigen Umstanden als Geschafts- oder Betriebsgeheimnisse
des Auftraggebers erkennbar sind. Erfasst sind insbesondere Informationen tber die Ge-
schaftsfuhrung, Mitarbeiter, Berater und Vertragspartner, Informationen Gber die Bereiche Ein-
kauf, Betrieb, Verwaltung, Personal, Planung, Finanz- und Rechnungswesen des Auftragge-
bers.

1.2. Keine vertraulichen Informationen sind Informationen, von denen der Bieter nachweisen kann,
dass
a) sie zur Zeit ihrer Offenlegung gegeniber dem Bieter bereits offentlich bekannt waren,
b) sie nach ihrer Offenlegung gegeniber dem Bieter ohne dessen Verschulden verdffentlicht
wurden oder
c) sich der Bieter diese Informationen unabhangig von den vom Auftraggeber oder einem
Beratern vorgelegten Informationen zulassigerweise beschafft hat.

28


vladoj
Textfeld
Bezeichnung der Leistung





				(wie EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe)


					 Vertraulichkeitserklärung
					   zum Vergabeverfahren
         "			      	      /										     "
						      

des Bieters / der Bietergemeinschaft ____________________________________________

- nachfolgend als „Bieter“ bezeichnet -

Vorbemerkung
Die Stadtwerke Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main mbH („Auftraggeber“), führt als Vergabestelle ein Vergabeverfahren durch („Vergabeverfahren“). Im Rahmen des Vergabeverfahrens werden dem Bieter Informationen übermittelt, die vertraulich behandelt werden müssen. Ausschließlicher Sinn und Zweck der Weitergabe vertraulicher Informationen im Rahmen des Vergabeverfahrens ist es, dem Bieter Informationen zur Verfügung zu stellen, die es ihm ermöglichen, ein Angebot im Vergabeverfahren abzugeben. Der Auftraggeber ist bereit, dem Bieter diese Informationen zur Verfügung zu stellen.

Die Geheimhaltung dieser Informationen gegenüber Dritten ist für die Auftraggeberin von größter Be-
deutung. Ferner ist für die Auftraggeberin von größter Bedeutung, dass der Bieter die so erhaltenen
Informationen ausschließlich für Zwecke verwendet, die im Zusammenhang mit dem Vergabeverfahren
stehen und nicht für sonstige Zwecke. Vor diesem Hintergrund und zum Schutz des Auftraggebers
erklärt der Bieter verbindlich folgendes zum Schutz der Vertraulichkeit:

1. Vertrauliche Informationen
1.1. 	Vertrauliche Informationen sind die in den Vergabeunterlagen niedergelegten Informationen
	sowie Informationen, die nach sonstigen Umständen als Geschäfts- oder Betriebsgeheimnisse
	des Auftraggebers erkennbar sind. Erfasst sind insbesondere Informationen über die Ge-
	schäftsführung, Mitarbeiter, Berater und Vertragspartner, Informationen über die Bereiche Ein-
	kauf, Betrieb, Verwaltung, Personal, Planung, Finanz- und Rechnungswesen des Auftragge-
	bers.

1.2. 	Keine vertraulichen Informationen sind Informationen, von denen der Bieter nachweisen kann,
	dass
	a) sie zur Zeit ihrer Offenlegung gegenüber dem Bieter bereits öffentlich bekannt waren,
	b) sie nach ihrer Offenlegung gegenüber dem Bieter ohne dessen Verschulden veröffentlicht
	wurden oder
	c) sich der Bieter diese Informationen unabhängig von den vom Auftraggeber oder einem
	Beratern vorgelegten Informationen zulässigerweise beschafft hat.
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2. Geheimhaltungspflicht

2.1

2.2.

2.3.

2.4,

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

Der Bieter verpflichtet sich, alle vertraulichen Informationen, die er im Zusammenhang mit
diesem Vergabeverfahren Gber den Auftraggeber erhélt, vertraulich zu behandeln und
geheim zu halten. Er darf sie ohne die vorhergehende schriftliche Zustimmung des
Auftraggebers nicht an Dritte ganz oder teilweise weitergeben oder diesen offenlegen.

Der Bieter verpflichtet sich, vertrauliche Informationen ausschlief3lich zu dem Zweck der
Abgabe eines Angebotes in diesem Vergabeverfahren zu verwenden. Soweit dem Bieter
schriftliche Unterlagen, die vertrauliche Informationen enthalten, oder vertrauliche
Informationen in sonstiger kopierfahiger Form tberlassen werden, ist die Anfertigung von
Kopien ausschlief3lich zum Zwecke der Durchfuhrung dieses Vergabeverfahrens erlaubt.

Der Bieter ist berechtigt, seinen Arbeitnehmern vertrauliche Informationen offenzulegen,
soweit dies fur die Erstellung eines Angebotes notwendig ist. Die Arbeitnehmer des
Bieters unterliegen ebenfalls dieser Vertraulichkeitserklarung.

Der Bieter ist berechtigt, Dritten vertrauliche Informationen offenzulegen, soweit dies fur
die Erstellung eines Angebotes notwendig ist, z.B. gegentber Beratern oder Mitgliedern
seiner Aufsichtsgremien, die fur die Zwecke der Anbahnung und Abwicklung des
beabsichtigten Vertragsschlusses Zugang erhalten missen. Der Bieter sichert zu, den mit
vertraulichen Informationen befassten Dritten zur Wahrung der Vertraulichkeit im gleichen
Umfang zu verpflichten, wie er selbst aus der vorliegenden Erklarung verpflichtet wird,
sofern der Dritte nicht bereits gesetzlich (z.B. anwaltliche Verschwiegenheitspflichten)
oder aufgrund vertraglicher Regelung (z.B. Vertraulichkeitserklarungen im
Arbeitsverhaltnis) im gleichen Umfang zur Verschwiegenheit verpflichtet ist. Der Bieter
sichert zu, dass er Dritte von ihrer Verschwiegenheitsverpflichtung nicht ohne vorherige
ausdruckliche Zustimmung des Auftraggebers entbinden wird. Dies weist der Bieter dem
Auftraggeber auf dessen Verlangen nach.

Der Bieter tragt dafiir Sorge, dass ausschliellich diejenigen Mitarbeiter, ausgewahlte
Dritte (z.B. Berater) und Mitglieder von Gremien, die nach Mal3gabe der Ziffern 2.3 und
2.4 erlaubter Weise Zugang zu vertraulichen Informationen haben, Zugang zu solchen
schriftlichen und elektronischen Unterlagen einschlief3lich Kopien und
Speicherungsformen erhalten, die vertrauliche Informationen beinhalten.

Wenn und soweit der Bieter gesetzlich oder aufgrund einer verbindlichen behdérdlichen
oder gerichtlichen Anordnung verpflichtet ist, vertrauliche Informationen weiterzugeben
oder zu veroffentlichen, hat der Bieter dies dem Auftraggeber unverziglich, nachdem er
selbst Kenntnis von dieser Verpflichtung erlangt hat, schriftlich anzuzeigen und
vertrauliche Informationen nur insoweit an Dritte weiterzugeben oder zu veréffentlichen,
wie dies nach den einschlagigen rechtlichen Vorschriften oder Anordnungen erforderlich
ist.

Der Bieter wird den Auftraggeber unverziglich informieren, wenn der Bieter, dessen
Organe oder Mitarbeiter Kenntnis davon erlangen, dass vertrauliche Informationen unter
Verstol3 gegen diese Erklarung weitergegeben wurden

Die Verpflichtung gemaf vorstehenden Ziffer 2.1 bis 2.7 zur Wahrung der Vertraulichkeit
der erlangten Informationen schliel3t insbesondere die Pflicht ein, vertrauliche
Informationen aufRerhalb des Vergabeverfahrens nicht fir Wettbewerbszwecke zu nutzen.
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2. Geheimhaltungspflicht
2.1. 	Der Bieter verpflichtet sich, alle vertraulichen Informationen, die er im Zusammenhang mit
	diesem Vergabeverfahren über den Auftraggeber erhält, vertraulich zu behandeln und 
	geheim zu halten. Er darf sie ohne die vorhergehende schriftliche Zustimmung des 
	Auftraggebers nicht an Dritte ganz oder teilweise weitergeben oder diesen offenlegen.

2.2. 	Der Bieter verpflichtet sich, vertrauliche Informationen ausschließlich zu dem Zweck der
 	Abgabe eines Angebotes in diesem Vergabeverfahren zu verwenden. Soweit dem Bieter 				
	schriftliche Unterlagen, die vertrauliche Informationen enthalten, oder vertrauliche 
	Informationen in sonstiger kopierfähiger Form überlassen werden, ist die Anfertigung von 		
	Kopien ausschließlich zum Zwecke der Durchführung dieses Vergabeverfahrens erlaubt.

2.3. 	Der Bieter ist berechtigt, seinen Arbeitnehmern vertrauliche Informationen offenzulegen, 			
	soweit dies für die Erstellung eines Angebotes notwendig ist. Die Arbeitnehmer des 
	Bieters unterliegen ebenfalls dieser Vertraulichkeitserklärung.

2.4. 	Der Bieter ist berechtigt, Dritten vertrauliche Informationen offenzulegen, soweit dies für 	
	die Erstellung eines Angebotes notwendig ist, z.B. gegenüber Beratern oder Mitgliedern 	
	seiner Aufsichtsgremien, die für die Zwecke der Anbahnung und Abwicklung des 
	beabsichtigten Vertragsschlusses Zugang erhalten müssen. Der Bieter sichert zu, den mit 	
	vertraulichen Informationen befassten Dritten zur Wahrung der Vertraulichkeit im gleichen 
	Umfang zu verpflichten, wie er selbst aus der vorliegenden Erklärung verpflichtet wird, 
	sofern der Dritte nicht bereits gesetzlich (z.B. anwaltliche Verschwiegenheitspflichten) 	
	oder aufgrund vertraglicher Regelung (z.B. Vertraulichkeitserklärungen im 
	Arbeitsverhältnis) im gleichen Umfang zur Verschwiegenheit verpflichtet ist. Der Bieter
	sichert zu, dass er Dritte von ihrer Verschwiegenheitsverpflichtung nicht ohne vorherige 		
	ausdrückliche Zustimmung des Auftraggebers entbinden wird. Dies weist der Bieter dem 	
	Auftraggeber auf dessen Verlangen nach.

2.5. 	Der Bieter trägt dafür Sorge, dass ausschließlich diejenigen Mitarbeiter, ausgewählte 
	Dritte (z.B. Berater) und Mitglieder von Gremien, die nach Maßgabe der Ziffern 2.3 und 	
	2.4 erlaubter Weise Zugang zu vertraulichen Informationen haben, Zugang zu solchen 		
	schriftlichen und elektronischen Unterlagen einschließlich Kopien und 
	Speicherungsformen erhalten, die vertrauliche Informationen beinhalten.

2.6.	Wenn und soweit der Bieter gesetzlich oder aufgrund einer verbindlichen behördlichen 	
	oder gerichtlichen Anordnung verpflichtet ist, vertrauliche Informationen weiterzugeben 	
	oder zu veröffentlichen, hat der Bieter dies dem Auftraggeber unverzüglich, nachdem er 	
	selbst Kenntnis von dieser Verpflichtung erlangt hat, schriftlich anzuzeigen und 
	vertrauliche Informationen nur insoweit an Dritte weiterzugeben oder zu veröffentlichen, 	
	wie dies nach den einschlägigen rechtlichen Vorschriften oder Anordnungen erforderlich 	
	ist.

2.7. 	Der Bieter wird den Auftraggeber unverzüglich informieren, wenn der Bieter, dessen 
	Organe oder Mitarbeiter Kenntnis davon erlangen, dass vertrauliche Informationen unter 	
	Verstoß gegen diese Erklärung weitergegeben wurden
.
2.8. 	Die Verpflichtung gemäß vorstehenden Ziffer 2.1 bis 2.7 zur Wahrung der Vertraulichkeit 	
	der erlangten Informationen schließt insbesondere die Pflicht ein, vertrauliche 
	Informationen außerhalb des Vergabeverfahrens nicht für Wettbewerbszwecke zu nutzen.


3. Herausgabe, Vernichtung, Loschung

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

Dem Bieter steht kein Recht, insbesondere auch kein Zurtickbehaltungsrecht, an den
vertraulichen Informationen zu. Der Bieter verpflichtet sich, alle ihm zur Verfigung gestellten
vertraulichen Informationen (einschlief3lich sdmtlicher davon gefertigten Kopien, Abschriften,
Aufzeichnungen auf Datentragern und sonstigen Vervielfaltigungen) zuriickzugeben oder zu
vernichten, soweit er nicht an der Weiterverfolgung seiner Teilnahme am Vergabeverfahren
interessiert ist, endgultig vom Vergabeverfahren ausgeschlossen wird oder das
Vergabeverfahren auf andere Weise beendet wird.

Der Bieter verpflichtet sich ferner, alle auf Grundlage der dem Bieter tUberlassenen
vertraulichen Informationen gemachten Auswertungen von und Aufzeichnungen tber
vertrauliche Informationen zu vernichten beziehungsweise sicherzustellen, dass diese
vernichtet beziehungsweise geldscht werden, soweit er nicht an der Weiterverfolgung seiner
Teilnahme am Vergabeverfahren interessiert ist, endgultig vom Vergabeverfahrens
ausgeschlossen wird oder das Vergabeverfahren auf andere Weise beendet wird. Auf
Verlangen des Auftraggebers hat der Bieter dem Auftraggeber die Vernichtung schriftlich
nachzuweisen.

Soweit den Bieter gesetzliche Pflichten zur Aufbewahrung von Informationen treffen, bleiben
diese von seinen Pflichten nach den Ziffern 3.1 und 3.2 unberthrt. Die Herausgabepflicht
nach den Ziffern 3.1 und 3.2 gilt nicht, wenn der Bieter in dem Verfahren den Zuschlag
erhalt. In diesem Fall richtet sich die Herausgabepflicht allein nach dem, zwischen dem
Auftraggeber und dem Bieter abgeschlossenen Vertrag.

Soweit auf Datentragern automatische Sicherungskopien gespeichert werden, deren
Vernichtung oder Loschung nach MalRgabe der Ziffern 3.1 und 3.2 unmdglich ist, sichert der
Bieter zu, daflr Sorge zu tragen, dass diese Informationen nur von Mitarbeitern oder Dritten
zuganglich sind, die zur Wahrung der Vertraulichkeit nach MalRgabe dieser Erklarung
verpflichtet sind. Der Bieter wird den Auftraggeber auf dessen Anforderung schriftlich
dariiber informieren, welche Mitarbeiter oder Dritte Zugang zu nicht vernicht- oder
|6schbaren vertraulichen Informationen haben.

Pflichtverletzung

Verstol3t der Bieter gegen eine oder mehrere seiner ihm nach Ziffer 2 oder 3 obliegenden
Pflichten, kann der Auftraggeber vom Bieter Schadensersatz verlangen. Der Bieter hat dem
Auftraggeber insbesondere Schadensersatz fur bereits vom Auftraggeber an den Bieter
gezahlte Vergutungen, Kosten der Wiederholung von Vergabeschritten oder Kosten eines
erneut durchzufihrenden Vergabeverfahrens zu ersetzen.

Geltungsdauer

Die Geheimhaltungspflicht nach Ziffer 2 dieser Vertraulichkeitserklarung wird durch die
Beendigung des Vergabeverfahrens oder durch die Ruckgabe beziehungsweise
Vernichtung der vertraulichen Informationen nicht berthrt.

Schlussbestimmung

Jegliche Anderung und Erganzung sowie die einvernehmliche Aufhebung dieses
Erklarungsinhalts bedirfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Dies gilt auch fir eine
Vereinbarung tber den Verzicht auf das Schriftftormerfordernis.
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3. Herausgabe, Vernichtung, Löschung
3.1. 	Dem Bieter steht kein Recht, insbesondere auch kein Zurückbehaltungsrecht, an den 
	vertraulichen Informationen zu. Der Bieter verpflichtet sich, alle ihm zur Verfügung gestellten 	
	vertraulichen Informationen (einschließlich sämtlicher davon gefertigten Kopien, Abschriften, 	
	Aufzeichnungen auf Datenträgern und sonstigen Vervielfältigungen) zurückzugeben oder zu 		
	vernichten, soweit er nicht an der Weiterverfolgung seiner Teilnahme am Vergabeverfahren 		
	interessiert ist, endgültig vom Vergabeverfahren ausgeschlossen wird oder das 
	Vergabeverfahren auf andere Weise beendet wird.

3.2. 	Der Bieter verpflichtet sich ferner, alle auf Grundlage der dem Bieter überlassenen 
	vertraulichen Informationen gemachten Auswertungen von und Aufzeichnungen über 
	vertrauliche Informationen zu vernichten beziehungsweise sicherzustellen, dass diese 
	vernichtet beziehungsweise gelöscht werden, soweit er nicht an der Weiterverfolgung seiner 	
	Teilnahme am Vergabeverfahren interessiert ist, endgültig vom Vergabeverfahrens 
	ausgeschlossen wird oder das Vergabeverfahren auf andere Weise beendet wird. Auf 
	Verlangen des Auftraggebers hat der Bieter dem Auftraggeber die Vernichtung schriftlich 	
	nachzuweisen.

3.3. 	Soweit den Bieter gesetzliche Pflichten zur Aufbewahrung von Informationen treffen, bleiben
	diese von seinen Pflichten nach den Ziffern 3.1 und 3.2 unberührt. Die Herausgabepflicht 	
	nach den Ziffern 3.1 und 3.2 gilt nicht, wenn der Bieter in dem Verfahren den Zuschlag 
	erhält. In diesem Fall richtet sich die Herausgabepflicht allein nach dem, zwischen dem 
	Auftraggeber	und dem Bieter abgeschlossenen Vertrag.

3.4. 	Soweit auf Datenträgern automatische Sicherungskopien gespeichert werden, deren 	
	Vernichtung oder Löschung nach Maßgabe der Ziffern 3.1 und 3.2 unmöglich ist, sichert der 	 
	Bieter zu, dafür Sorge zu tragen, dass diese Informationen nur von Mitarbeitern oder Dritten 	
	zugänglich sind, die zur Wahrung der Vertraulichkeit nach Maßgabe dieser Erklärung 
	verpflichtet sind. Der Bieter wird den Auftraggeber auf dessen Anforderung schriftlich 
	darüber informieren, welche Mitarbeiter oder Dritte Zugang zu nicht vernicht- oder 	
	löschbaren vertraulichen Informationen haben.

4. 	Pflichtverletzung
	Verstößt der Bieter gegen eine oder mehrere seiner ihm nach Ziffer 2 oder 3 obliegenden 	
	Pflichten, kann der Auftraggeber vom Bieter Schadensersatz verlangen. Der Bieter hat dem 	
	Auftraggeber insbesondere Schadensersatz für bereits vom Auftraggeber an den Bieter 
	gezahlte Vergütungen, Kosten der Wiederholung von Vergabeschritten oder Kosten eines	
	erneut durchzuführenden Vergabeverfahrens zu ersetzen.

5. 	Geltungsdauer
	Die Geheimhaltungspflicht nach Ziffer 2 dieser Vertraulichkeitserklärung wird durch die 	
	Beendigung des Vergabeverfahrens oder durch die Rückgabe beziehungsweise 
	Vernichtung der vertraulichen Informationen nicht berührt.

6. 	Schlussbestimmung
6.1. 	Jegliche Änderung und Ergänzung sowie die einvernehmliche Aufhebung dieses 				
	Erklärungsinhalts bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Dies gilt auch für eine 
	Vereinbarung über den Verzicht auf das Schriftformerfordernis.


6.2. Sollte eine Bestimmung dieser Erklarung ganz oder teilweise ungultig sein oder werden, so
bleiben die tGbrigen Bestimmungen dieser Erklarung in Kraft. Die ungultige Bestimmung gilt in
Ubereinstimmung mit der Absicht und dem Zweck dieser Erklarung durch eine giltige
Bestimmung ersetzt, die im Rahmen des gesetzlich Zulassigen in ihrer wirtschaftlichen
Auswirkung der ungiltigen Bestimmung so nahe wie mdglich kommt. Entsprechendes gilt fur
etwaige unbeabsichtigte Regelungsliicken.

6.3. Diese Vertraulichkeitserklarung unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland.
Ausschliel3licher Gerichtsstand fur alle sich aus oder im Zusammenhang mit dieser
Vertraulichkeitserklarung ergebenden Streitigkeiten ist Frankfurt a.M.

Wir erklaren hiermit ausdrtcklich unser Einverstandnis mit dem Inhalt der vorstehenden Regelungen:

, den

Ort Datum

(Unterschrift des bevollméachtigten Vertreters des Bieters / der Bietergemeinschatt)
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6.2. 	Sollte eine Bestimmung dieser Erklärung ganz oder teilweise ungültig sein oder werden, so
	bleiben die übrigen Bestimmungen dieser Erklärung in Kraft. Die ungültige Bestimmung gilt in
	Übereinstimmung mit der Absicht und dem Zweck dieser Erklärung durch eine gültige 
	Bestimmung ersetzt, die im Rahmen des gesetzlich Zulässigen in ihrer wirtschaftlichen 
	Auswirkung der ungültigen Bestimmung so nahe wie möglich kommt. Entsprechendes gilt für 	
	etwaige unbeabsichtigte Regelungslücken.

6.3. 	Diese Vertraulichkeitserklärung unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. 
	Ausschließlicher Gerichtsstand für alle sich aus oder im Zusammenhang mit dieser 
	Vertraulichkeitserklärung ergebenden Streitigkeiten ist Frankfurt a.M.


Wir erklären hiermit ausdrücklich unser Einverständnis mit dem Inhalt der vorstehenden Regelungen:




_______________________, den ________________
Ort Datum




______________________________________
(Unterschrift des bevollmächtigten Vertreters des Bieters / der Bietergemeinschaft)


Name und Anschrift des Bieters: ort:

Datum:
Tel.:

Fax:
E-Mail:
Ust.-ID-Nr.:

Stadtwerke Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main mbH (VGF) Az.-Nr.:

Einkauf & Materialwirtschaft
Kurt-Schumacher-Str. 8
60311 Frankfurt am Main
Deutschland

Angebotsschreiben

Bezeichnung der Leistung:

VGF 119/26 BIM Laserscanning und Modellierung Bornheim Mitte Seckbacher Ldstr

Ihre Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes vom

Anlagen”: [ Leistungsbeschreibung — Kurzfassung —
[ Selbstgefertigtes Leistungsverzeichnis (Abschrift oder Kurzfassung)
[] HVA L-StB Eigenerklarung Eignung
[ Einheitliche Europaische Eigenerklarung (EEE)
[ HVA L-StB Leistungen von Unterauftragnehmern bzw. anderen Unternehmen
[J HVA L-StB Erklarung der Bietergemeinschaft
[ Nebenangebote
O
O

1 Ich/wir biete(n) die Ausfuhrung der oben genannten Leistung zu den von mir eingesetzten Preisen an.
An mein Angebot halte(n) ich/wir mich/uns bis zum Ablauf der Bindefrist gebunden.

2 Die Angebotssumme des Hauptangebotes einschliel3lich Umsatzsteuer (brutto) gemal Leistungs-
beschreibung betragt:

EUR

3 Anzahl der zum Angebot gehtérenden Nebenangebote:
St.

4 Preisnachlass ohne Bedingungen auf die Abrechnungssumme fiir Haupt- und alle Nebenangebote:

%

*) vom Bieter anzukreuzen und beizufigen

HVA L-StB Angebotsschreiben 04-17 Seite 1
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5 Bestandteil meines/unseres Angebotes sind neben diesem Angebotsschreiben und seinen Anlagen
folgende Unterlagen:

+LAllgemeine Vertragsbedingungen fiir die Ausfiihrung von Leistungen (VOL/B) — Ausgabe 2003,

— Unterlagen gem. Aufforderung bzw. EU Aufforderung zur Angebotsabgabe, Anlagen Teil B.

6  Ich/Wir erklare(n),
[] dass ich/wir alle Leistungen im eigenen Betrieb ausfiihren werde(n).

[J dass ich/wir alle Leistungen, die nicht im ,Verzeichnis der Leistungen von Unterauftragnehmern bzw.
anderen Unternehmen*® aufgefuhrt sind, im eigenen Betrieb ausfiihren werde(n).

7 Ich/Wir erklare(n), dass

— ich/wir den Wortlaut des vom Auftraggeber verfassten Leistungsverzeichnisses als allein verbindlich
anerkenne(n).

— mirfuns zugegangene Anderungen der Vergabeunterlagen Gegenstand meines/unseres Angebotes
sind.

— das vom Auftraggeber vorgeschlagene Produkt Inhalt meines/unseres Angebotes ist, wenn
Teilleistungsbeschreibungen des Auftraggebers den Zusatz ,oder gleichwertiger Art bzw. oder
gleichwertig® enthalten und von mir/uns keine Produktangaben (Hersteller- und Typenbezeichnung)
eingetragen wurden.

— falls von mir/uns mehrere Nebenangebote abgegeben wurden, mein/unser Angebot auch die
Kumulation der Nebenangebote, die sich nicht gegenseitig ausschlie3en, umfasst.

Unterschrift (bei schriftichem Angebot), Name in Textform (bei elektronischem Angebot in Textform)

(Stempel und Unterschrift)

Ist

- bei einem elektronisch Gbermittelten Angebot in Textform der Name der nattrlichen Person, die
die Erklarung abgibt, nicht angegeben,

- ein schriftliches Angebot nicht an obiger Stelle unterschrieben oder

- ein elektronisches Angebot, das signiert werden muss, nicht wie vorgegeben signiert,

wird das Angebot ausgeschlossen.

HVA L-StB Angebotsschreiben 04-17 Seite 2
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Name und Anschrift des Bewerbers/Bieters
Ort:

Datum:
Tel.:

Fax:
E-Mail:
Ust.-ID-Nr.:

Eigenerklarung zur Eignung

(vom Bew erber/Bieter bzw . Mitglied der Bew erber-/Bietergemeinschaft auszufillen
sofern nicht eine EEE eingereicht wird oder ein anderer Eignungsnachw eis zugelassen ist)

Bezeichnung der Leistung:

VGF 119/26 BIM Laserscanning und Modellierung Bornheim Mitte Seckbacher Ldstr

(wie Aufforderung bzw . EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe bzw . Aufforderung Teilnahmew ettbew erb/Interessensbestatigung)

I. Nichtvorliegen von Ausschlussgrinden

Angabe Uber Ausschlussgriinde gemaf § 42 VgV bzw. § 31 UVgO in Verbindung mit § 123 und § 124
GWB

Ich erklare/wir erklaren, dass fir mein/unser Unternehmen keine Ausschlussgrinde gemaf den 88 123
und 124 GWB vorliegen, die meine/unsere Zuverlassigkeit in Frage stellen.

Ich/Wir erklare(n), dass ich/wir in den letzten zwei Jahren nicht

* gem. § 21 Abs. 1 Satz 1 oder 2 Schwarzarbeitsbekdmpfungsgesetz oder

* gem. § 21 Abs. 1 Arbeitnehmerentsendegesetz oder

* gem. § 19 Abs. 1 Mindestlohngesetz

mit einer Freiheitsstrafe von mehr als drei Monaten oder einer Geldstrafe von mehr als 90 Tagessatzen
oder einer Geldbuze von mehr als 2.500 Euro belegt worden bin/sind.

Ab einer Auftragssumme von 30.000 Euro wird der Auftraggeber von den Bewerbern, welche zur
Angebotsabgabe aufgefordert werden sollen bzw. von dem Bieter, auf dessen Angebot der

Zuschlag erteiltwerden soll, einen Auszug aus dem Gewerbezentralregister gem. § 150a GewO
beim Bundesamt fur Justiz anfordern.

Angaben zur Zahlung von Steuern, Abgaben und Beitragen zur gesetzlichen Sozialversicherung

Ich erklare/wir erklaren, dass ich/wir meine/unsere Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und Abgaben
sowie der Beitrage zur gesetzlichen Sozialversicherung, soweit sie der Pflicht zur Beitragszahlung unter-
fallen, ordnungsgemand erfullt habe/haben.

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde(n) ich/wir eine
Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse! und eine
Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes? auf gesondertes Verlangen vorlegen.

Angabe zu Insolvenzverfahren und Liquidation

[ ich/wir erklare(n), dass ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzlich geregeltes Verfahren
weder beantragt noch ertffnet wurde, ein Antrag auf Erdffnung nicht mangels Masse abgelehnt wurde
und sich/mein Unternehmen nicht in Liquidation befindet.

[] Ein Insolvenzplan wurde rechtskréaftig bestatigt, auf Verlangen werde ich/werden wir ihn vorlegen.

! Sow eit mein/unser Betrieb beitragspflichtig ist
2 Sow eit das Finanzamt derartige Bescheinigungen ausstellt
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Il. Befahigung und Erlaubnis zur Berufsausubung

Eintragung in das Berufsregister ihres Sitzes oder Wohnsitzes

1 Ich bin/Wir sind in einem Berufs-/Handelsregister eingetragen.
[0 Ich bin/wir sind nicht zur Eintragung in ein Berufs-/Handelsregister verpflichtet, ich/wir kann/kénnen
aber auf andere Weise die erlaubte Berufsausiibung nachweisen.

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde(n) ich/wir zur
Bestéatigung meiner/unserer Erklarung auf gesondertes Verlangen vorlegen:
Gewerbeanmeldung, Berufs-/Handelsregisterauszug, Eintragung in der Handwerksrolle oder bei
der Industrie- und Handelskammer oder anderweitige sonstige Nachweise.

lll. Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsféahigkeit

[XI* Nachweis eines bestimmten Mindestjahresumsatzes, einschlieBlich eines bestimmten
Mindestjahresumsatzes in dem Tatigkeitsbereich des Auftrags

Der geforderte Mindestjahresumsatz betragt: €*
Mein Jahresumsatz betrug: Jahr €,
Jahr €,
Jahr €

Der geforderte Mindestjahresumsatz in dem
Tatigkeitsbereich des Auftrages betragt: Siehe 08 Anlage Eignungskriterien €*

Mein Jahresumsatz in diesem Bereich betrug: Jahr €,
Jahr €,
Jahr €

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir eine
Bestatigung eines vereidigten Wirtschaftsprifers/Steuerberaters oder entsprechend testierte
Jahresabschliisse oder entsprechend testierte Gewinn-und Verlustrechnungen auf gesondertes
Verlangen vorlegen.

[J* Information tber die Bilanzen des Bewerbers/Bieters

Methoden und Kriterien fur die transparente, objektive und nichtdiskriminierende Beriicksichtigung
des in den Bilanzen angegebenen Verhaltnisses zwischen Vermdgen und Verbindlichkeiten*:

Beigefligt Ubersende ich die Bilanz meines/unseres Unternehmens

X+ Nachweis einer Berufs- oder Betriebshaftpflichtversicherung in bestimmter geeigneter Hohe
Siehe 08 Anlage Eignungskriterien

Ich/Wir erklare(n), dass ich/wir im Auftragsfall eine Berufshaft- oder Betriebshaftpflichtversicherung
fir Personenschaden in Hohe von mindestens €* und fur sonstige Schaden (Sach-
und Vermdégensschaden) in Hohe von mindestens €* abschliel3en werde(n).

Eine entsprechende Zusicherung der Versicherung bzw. einen entsprechenden Ver-
sicherungsnachweis werde ich auf gesondertes Verlangen Ubersenden.

HVA L-StB Eigenerklarung Eignung 04-17 Seite 2
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IV. Technische und berufliche Leistungsfahigkeit

[X]* Vorlage geeigneter Referenzen tber friiher ausgefiihrte Liefer- und Dienstleistungen der in
den letzten hochstens drei Jahren erbrachten wesentlichen Leistungen

[J* Der Auftraggeber akzeptiert auch Referenzen, welche mehr alsdrei Jahre zuriickliegen

Ich/Wir erklare(n), dass ich/wir in mindestens 3 ! Fallen vergleichbare Leistungen erbracht

habe(n).  sjehe 08_Anlage Eignungskriterien

1. Referenz: Bezeichnungder Leistung, des Auftragswertes, des Liefer-bzw. Erbringungszeitpunktes und des
Auftraggebers:

2. Referenz Bezeichnung der Leistung, des Auftragswertes, des Liefer- bzw. Erbringungszeitpunktes und des
Auftraggebers:

3. Referenz Bezeichnungder Leistung, des Auftragswertes, des Liefer-bzw. Erbringungszeitpunktes und des
Auftraggebers:

Es kdnnen auch mehr als drei Referenzen angegeben werden, diese sind dann auf gesonderter
Anlage vorzunehmen.

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich /werden wir fur die
oben genannten Leistungen Bescheinigungen tber die ordnungsgemafe Ausfihrung und das

Ergebnis in Anlehnung an beiliegendes Muster auf gesondertes Verlangen vorlegen.
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Angabe der technischen Fachkrafte oder der technischen Stellen, die im Zusammenhang mit
der Leistungserbringung eingesetzt werden sollen

Ich/Wir erklare(n), dass mir/uns die fir die Ausfuhrung der Leistungen erforderlichen Fachkrafte
zur Verfigung stehen.

Angabe dertechnischen Fachkréfte, die die Leistung tatséchlich erbringen

Namen der Personen mit Funktion Berufliche Qualifikation
(auchtechnische Leitung)

Siehe 08 Anlage Eignungskriterie

>

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf
gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise in Form von Studiennachweisen oder
sonstigen Bescheinigungen bzw. Angaben wie Berufserfahrung und ausgeiibten Tatigkeiten zu
den Personen einreichen

[J* Beschreibung der technischen Ausriistung des Unternehmens
Angabe dertechnischen Ausriistung des Unternehmens

[J* Beschreibung der MaBnahmen zur Qualitatssicherung des Unternehmens
Angabe der MaRnahmen zur Qualitatssicherung des Unternehmens

HVA L-StB Eigenerklarung Eignung 04-17 Seite 4
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GE66
Schreibmaschine
Siehe 08_Anlage Eignungskriterien


[+ Beschreibung der Untersuchungs- und Forschungsmaoglichkeiten des Unternehmens

Angabe der Untersuchungs-und Forschungsmdglichkeiten des Unternehmens

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf
gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise einreichen.

O« Angabe des Lieferkettenmanagement-und Lieferketteniberwachungssystems, das dem
Unternehmen zur Vertragserfullung zur Verfligung steht

Angabe des Lieferkettenmanagement- und Lieferketteniiberwachungssystems, das dem Unternehmen
zur Vertragserfiullung zur Verfiigung steht

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf
gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise einreichen.

HVA L-StB Eigenerklarung Eignung 04-17 Seite 5
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O+ Bei komplexer Art der zu erbringenden Leistung oder bei solchen Leistungen, die
ausnahmsweise einem besonderen Zweck dienen sollen, eine Kontrolle, die vom
offentlichen Auftraggeber oderin dessen Namen von einer zustandigen amtlichen Stelle im
Niederlassungsstaat des Unternehmens durchgefuhrt wird; diese Kontrolle betrifft die
Produktionskapazitat beziehungsweise die technische Leistungsfahigkeit und
erforderlichenfalls die Untersuchungs- und Forschungsmaoglichkeiten des Unternehmens
sowie die von diesem fir die Qualitatskontrolle vorgesehenen Vorkehrungen

Folgende Kontrollen werden vom &ffentlichen Auftraggeber oderin dessen Namen von einer
zustandigen amtlichen Stelle im Niederlassungsstaatdes Unternehmens durchgefiihrt:

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf
gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise einreichen.

L+ studien- und Ausbildungsnachweise sowie Bescheinigungen uber die Erlaubnis zur
Berufsaustibung fur die Inhaberin, den Inhaber oder die Fihrungskrafte des Unternehmens,
sofern diese Nachweise nicht als Zuschlagskriterium bewertetwerden

Mein/unser Unternehmen verfigt iber folgende Bescheinigungen und Erlaubnisse zur
Berufsausiibung:

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf
gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise einreichen.

HVA L-StB Eigenerklarung Eignung 04-17 Seite 6
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[0 Angabe der UmweltmanagementmaRnahmen, die das Unternehmen wahrend der
Auftragsausfihrung anwendet

Folgende UmweltmanagementmalRnahmen werde(n) ich/wirwahrend der Auftragsausfihrung
anwenden:

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf
gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise einreichen.

[J* Erklarung, aus der die durchschnittliche jahrliche Beschéaftigtenzahl des Unternehmens und
die Zahl seiner Fihrungskrafte in den letzten drei Jahren ersichtlich ist

Ich/Wir erklare(n), dass wir im Durchschnitt der letzten drei Jahre ber folgende Anzahl von
Beschaftigten und Fuhrungskraften verflugten:

Anzahl der Beschaftigten Anzahl Fuhrungspersonal

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf
gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise einreichen.

[J* Erklarung, aus der ersichtlich ist, iber welche Ausstattung, welche Gerate und welche
technische Ausriistung das Unternehmen fur die Ausfuhrung des Auftrags verfigt

Mein/unser Unternehmen verfugtfur die Ausfilhrung des Auftrags Uber folgende Gerate und
technische Ausristung

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf
gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise einreichen.

HVA L-StB Eigenerklarung Eignung 04-17 Seite 7
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O+ Angabe, welche Teile des Auftrags ich/wir als Unterauftrage zu vergeben beabsichtige (n)

Folgende Teile des Auftrags beabsichtige(n) ich/wir als Unterauftradge zu vergeben:

Siehe ausgefullter Vordruck HVA L-StB Leistungen von Unterauftragnehmern bzw. anderen
Unternehmen

[ * Bei Lieferleistungen Muster, Beschreibungen oder Fotografien der zu liefernden Giiter

Folgende Muster, Beschreibungen oder Fotografien der von mir/uns zu liefernden Giter habe ich
beigeflgt:

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich/wir die Echtheit
auf gesondertes Verlangen des 6ffentlichen Auftraggebers nachweisen.

[J* Bei Lieferleistungen Bescheinigungen, die von als zustandig anerkannten Institutionen oder
amtlichen Stellen fur Qualitatskontrolle ausgestellt wurden, mit denen bestatigt wird, dass
die durch entsprechende Bezugnahmen genau bezeichneten Guter bestimmten technischen
Anforderungen oder Normen entsprechen

Die Einhaltung der technischen Anforderungen oder Normen durch Bescheinigung hierzu
anerkannter Institutionen oder amtlicher Stellen wird bestétigt.

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf
gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise einreichen.

Mir/Uns ist bekannt, dass die jeweils genannten Bestatigungen oder Nachweise auf gesondertes
Verlangen der Vergabestelle innerhalb der gesetzten Frist vorgelegt werden missen und
mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot ausgeschlossen wird, wenn die Unterlagen nicht wollstandig
innerhalb der gesetzten Frist vorgelegt werden.

(Stempel und Unterschrift)
Bei elektronischer Versendung ohne Unterschrift giiltig

Hinweis:
Bei den mit, *, gekennzeichneten Feldern hat die Vergabestelle durch Ankreuzen bzw. Eintrag festzulegen,

ob und ggdf. inwieweit der darin beschriebene Eignungsnachweis wverlangt wird.

HVA L-StB Eigenerklarung Eignung 04-17 Seite 8
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Bezeichnung der zu beauftragenden Leistung

(wie Aufforderung zur Angebotsabgabe)

Verpflichtungs- und Eigenerklarung

zu unternehmerischen Sorgfaltspflichten in Lieferketten unter Berucksichtigung der

Bezeichnung/Name des Auftragnehmers:

Vorgaben des Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzes (LkSG)*

Die nachfolgende Erklarung ist mit dem Angebot abzugeben.

1. Ich/Wir verpflichte(n) mich/uns bei der Ausfihrung der Leistung

a)

die in § 2 Abs. 2 und 3 LkSG genannten Verbote zum Schutz der Menschenrechte und der Umwelt im
eigenen Geschaftsbetrieb einzuhalten und gegeniiber den am Auftrag unmittelbar oder mittelbar
beteiligten Unterauftragnehmer:innen, Verleihunternehmen:innen und Lieferant:iinnen entlang der
Lieferkette angemessen zu adressieren.

in regelmafligen Abstanden (mindestens einmal jahrlich) Schulungen/ Weiterbildungen zu den
Verpflichtungen nach lit. a) fur betroffene Mitarbeitergruppen im eigenen Geschaftsbereich durchzufiihren
sowie unsere Mitarbeitenden iber das bestehende Beschwerdeverfahren des AG gemaR § 8 LkSG und
den Zugang zu diesem zu informieren (www.stadtwerke-frankfurt.de Hinweisgeber-System:

Regelwerke VGF).

angemessene KontrollimaRnahmen zu ergreifen, um die Einhaltung der Verpflichtungen nach lit. a) im
eigenen Geschéaftsbereich sicherzustellen und Vereinbarungen oder Zusicherungen zum Schutz der
Menschenrechte und der Umwelt entlang der Lieferkette durchzusetzen.

bei einer bereits eingetretenen oder unmittelbar bevorstehenden Verletzung der Verpflichtungen nach lit.
a) im eigenen Geschéftsbereich unverziiglich angemessene Abhilfemalinahmen zu ergreifen, um diese
Verletzung zu verhindern und zu beenden oder — soweit dies unmdglich oder unzumutbar ist — zu
minimieren.

bei substantiierter Kenntnis des Auftraggebers Uber eine Verletzung oder mégliche Verletzung der unter
lit. a) genannten Verbote durch am Auftrag unmittelbar oder mittelbar beteiligte Unterauftragnehmer:innen,
Lieferant:innen oder Verleihunternehmen auf Verlangen des Auftraggebers anlassbezogen ein Konzept
zu erstellen und umzusetzen, um solche Verletzungen zu verhindern und zu beseitigen oder — soweit dies
unmoglich oder unzumutbar ist — zu minimieren.

Die Angemessenheit bestimmt sich nach § 3 Abs. 2 LkSG. Weitergehende gesetzliche Verpflichtungen
des Auftragnehmers nach dem LkSG bleiben unberihrt.

2. Ichiwir verpflichte(n) mich/uns:

a)

dem Auftraggeber auf Verlangen binnen angemessener Frist schriftliche Auskiinfte Gber die Einhaltung
der in § 2 Abs. 2 und Abs. 3 LkSG genannten Verbote zum Schutz der Menschenrechte und der Umwelt
bei der Ausfiihrung des Auftrags zu erteilen. Dies gilt unbeschadet etwaiger gesetzlicher Berichtspflichten
des Auftragnehmers nach § 10 Abs. 2 LkSG. Das Auskunftsverlangen des Auftraggebers kann umfassend
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oder z.B. auf bestimmte Verbote, bestimmte Unternehmen oder Standorte oder bestimmte
Produktgruppen oder Produkte beschrankt sein. Von Unternehmen, die ihrerseits den Verpflichtungen des
LkSG unterliegen, kénnen Auskiinfte zu allen nach diesem Gesetz zu erhebenden Informationen verlangt
werden.

b) den Auftraggeber auf Verlangen Uber die nach Ziffer 1 getroffenen Manahmen zu informieren und bei
Vorliegen von Anhaltspunkten daflr, dass gegen die Verpflichtungen nach Ziffer 1 verstoRen wird, deren
Einhaltung gegentber dem Auftraggeber nachzuweisen.

c) den Auftraggeber auf Verlangen zu bevollméachtigen, Auskiinfte tiber die Einhaltung der in § 2 Abs. 2 und
3 LkSG genannten Verbote zum Schutz der Menschenrechte und der Umwelt bei der Ausfiihrung des
Auftrags sowie der nach Ziffer 1 getroffenen MaRRnahmen bei Dritten einzuholen.

3. Bei einem schweren oder fortgesetzten Verstof3 des AN gegen die Verpflichtungen nach Ziffer 1 oder 2 ist der
AG zur fristlosten Kiindigung des Auftrags berechtigt.

4. Mir/Uns ist bekannt, dass Unternehmen von der Teilnahme an einem Verfahren Uber die Vergabe eines Liefer-,
Bau- oder Dienstleistungsauftrags bis zur nachgewiesenen Selbstreinigung nach 8§ 125 des Gesetzes gegen
Wettbewerbsbeschrankungen ausgeschlossen werden sollen, die wegen eines rechtskréftig festgestellten
VerstoRes nach § 24 Absatz 1 Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG) mit einer Geldbuf3e nach MalRgabe von
§ 22 Absatz 2 LkSG belegt worden sind.

5. Ich/Wir erkléare(n) hiermit,

a) dass keine Strafen oder Geldbufien fir die vorgenannten Tatbestande oder nach vergleichbaren
Vorschriften anderer Staaten gegen mein/unser Unternehmen oder eine Person verhangt worden sind,
deren Verhalten meinem/unserem Unternehmen zuzurechnen ist,

b) dass keine zuvor genannten Griinde vorliegen, die einen Ausschluss meines/unseres Unternehmens von
der Teilnahme am Vergabeverfahren rechtfertigen kénnten.

6. Mir/Uns ist bekannt, dass die Nichtvorlage oder die Unrichtigkeit vorstehender Erklarungen zu meinem/unserem
Ausschluss von diesem und kinftigen Vergabeverfahren sowie zur Kindigung eines etwaig erteilten Auftrags
fuhren kann.

7. Ich/wir bin/sind uns bewusst, dass der Auftraggeber verlangen kann, dass mein/unser Unternehmen die
vorstehenden Erklarungen von Unterauftragnehmern zu fordern hat und diese vor Zustimmung des Auftraggebers
zur Weiterbeauftragung vorzulegen sind.

8. Ich/wir verpflichte(n) mich/uns dartiber hinaus:

a) beider Ausfuhrung der vertraglich geschuldeten Leistungen alle mich/uns betreffenden Rechtsvorschriften
zur Bekampfung der Korruption einzuhalten. Diese Verpflichtung umfasst in jedem Fall das Verbot
unrechtmagiger Zahlungen oder der Gewahrung anderer unrechtmafiger Vorteile an Amtstrager:innen,
Geschaftspartner:innen, an deren Mitarbeiter:innen, Familienangehorige oder sonstige Partner:innen, und
das Verbot von Beschleunigungszahlungen an Amtstrager:innen oder sonstige Personen. Die
Vertragsparteien werden sich gegenseitig bei Malnahmen zur Verhinderung von Korruption unterstitzen
und sich insbesondere gegenseitig unverzuglich informieren, soweit sie Kenntnis oder einen konkreten
Verdacht von Korruptionsfallen haben, die mit diesem Vertrag oder seiner Erfullung in einem konkreten
Zusammenhang stehen.

b) meine/unsere Sublieferant:innen im Zusammenhang mit dem Auftrag sorgfaltig auszuwahlen. Im Rahmen
des mir/uns Mdglichen und Zumutbaren fordere ich/wir die/den jeweiligen Sublieferanten zur Einhaltung
alle ihn/sie betreffenden Rechtsvorschriften zur Bekampfung der Korruption auf.
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* Alle Verweise auf das LkSG beziehen sich auf das Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz vom 16. Juli 2021 (BGBI.
I S. 2959) in der am 01.01.2023 in Kraft tretenden und sodann jeweils aktuellen Fassung. Diese
Verpflichtungserklarung wird mit Vertragsschluss verbindlich. Sie gilt unabhéngig von dem Zeitpunkt des
vollstéandigen In-Kraft-Tretens des LkSG.

Ort, Datum Unterschrift/Stempel
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Seite 1 von 2

Bezeichnung der zu beauftragenden Leistung

(wie Aufforderung zur Angebotsabgabe)

Eigenerklarung zur Einhaltung
der Sanktion gegen Russland

in der jeweils geltenden Fassung (https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/DE/ALL/?uri=celex%3A32014R0833) Artikel 5 aa, 5 k Verordnung (EU) Nr. 833/2014,
Verordnung (EU) Nr. 269/2014 Art. 2, Anhang | Uber restriktive MalRnahmen angesichts Handlungen

Russlands, die die Lage in der Ukraine destabilisieren sowie die die territoriale Unversehrtheit,

Souveranitat und Unabhéangigkeit der Ukraine untergraben oder bedrohen

Bezeichnung, Name des Bewerbers / Bieters / Auftragnehmers / Bietergemeinschaft

Nachunternehmer / Eignungsverleiher

Nachfolgende Erklarung gebe/n ich/wir verbindlich ab:

Der Bewerber / Bieter / Auftragnehmer / die Bietergemeinschaft gehort / gehdren nicht zu den
genannten Personen oder Unternehmen die einen Bezug zu Russland im Sinne folgender

Vorschriften aufweisen;

dass wahrend der Vertragslaufzeit keine als Unterauftragnehmer, Lieferanten oder
Unternehmen, deren Kapazitdten im Zusammenhang mit der Erbringung des
Eignungsnachweises in Anspruch genommen werden, beteiligten Unternehmen eingesetzt
werden, die zu genannter Personenkreis mit einem Bezug zu Russland im Sinne der Vorschriften

gehdren und auf die mehr als 10 % des Auftragswerts entfallt:

a) mit einer in Russland niedergelassenen nachfolgend aufgefiihrten juristischen Person, Organisation
oder Einrichtung, die sich unter offentlicher Kontrolle oder zu tber 50 % in offentlicher Inhaberschaft
befindet oder bei dem Russland und seine Regierung oder Zentralbank das Recht auf
Gewinnbeteiligung hat oder Russland und seine Regierung oder Zentralbank andere wesentliche

wirtschaftliche Beziehungen unterhélt,

b) einer juristischen Person, Organisation oder Einrichtung, die au3erhalb der Union niedergelassen ist
und deren Anteile zu Uber 50 % unmittelbar oder mittelbar von einer nachfolgend aufgefiihrten

Organisation gehalten werden, oder

c) einer juristischen Person, Organisation oder Einrichtung, die im Namen oder auf Anweisung einer der
nachfolgend aufgefiihrten Organisationen handelt.

NK13.3 161225 EE Russland_national
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Liste der betroffenen staatseigenen Unternehmen:
OPK OBORONPROM

UNITED AIRCRAFT CORPORATION
URALVAGONZAVOD

ROSNEFT

TRANSNEFT

GAZPROM NEFT

ALMAZ-ANTEY

KAMAZ

ROSTEC (RUSSIAN TECHNOLOGIES STATE CORPORATION)
JSC PO SEVMASH

SOVCOMFLOT

UNITED SHIPBUILDING CORPORATION

d) und sind nicht (und sofern vorliegend, die Mitglieder einer Bietergemeinschaft oder deren
Subunternehmer), Gegenstand von EU-Sanktionen, wie bspw. denen gegen die in Anhang | der
Verordnung (EU) Nr. 269/2014 aufgefiihrten Personen, und befindet sich auch nicht im Eigentum oder

unter der Kontrolle der dort aufgefihrten Personen.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0269
Das Kriterium, dass bei der Beurteilung zu bericksichtigen ist, ob eine juristische Person oder Organisation im Eigentum einer

anderen Person oder Organisation steht, ist der Besitz von mehr als 50% der Eigentumsrechte an einer Organisation oder eine

Mehrheitsbeteiligung an dieser.)

, den
Ort Datum

Unterschrift

(Elektronische Ubermittlung: Diese Erkléarung ist unter Angabe des Namens der erklarenden Person ohne Unterschrift giiltig,

sofern Textform nach § 126b BGB zugelassen ist.)

NK13.3 161225 EE Russland_national
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Bezeichnung der Leistung

VGF 119/26 BIM Laserscanning und Modellierung Bornheim Mitte Seckbacher Ldstr

(wie Aufforderung bzw . EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe bzw . Aufforderung Teilnahmew ettbew erb/Interessensbestatigung)

Erklarung Bieter-/Arbeitsgemeinschaft

(bei Angeboten von Bietergemeinschaften auszufillen)
Wir, die nachstehend aufgefihrten Unternehmen einer Bietergemeinschatt,
Bevollméachtigter Vertreter
Mitglied
USt-ID:
Weitere Mitglieder:

Mitglied
USt-ID:

Mitglied
USt-ID:

Mitglied
USt-ID:

beschlieen, im Falle der Auftragserteilung eine Arbeitsgemeinschaft zu bilden.
Wir erklaren, dass
- der bewllméachtigte Vertreter die Mitglieder gegenuiber dem Auftraggeber rechtsverbindlich vertritt,

- alle Mitglieder als Gesamtschuldner haften.

(Ort) (Datum) (Stempel und Unterschrift)
(Ort) (Datum) (Stempel und Unterschrift)
(Ort) (Datum) (Stempel und Unterschrift)
(Ort) (Datum) (Stempel und Unterschrift)

HVA L-StB Erklarung Bieter-/Arbeitsgemeinschaft 04-17



Bezeichnung der Leistung:

VGF 119/26 BIM Laserscanning und Modellierung Bornheim Mitte Seckbacher Ldstr

(wie Aufforderung bzw . EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe bzw . Aufforderung Teilnahmew ettbew erb/Interessensbestatigung)

Verzeichnis der Leistungen von Unterauftragnehmern
bzw. anderen Unternehmen

Zur Ausfihrung der im Angebot enthaltenen Leistungen benenne(n) ich/wir Art und Umfang der
Teilleistungen, fur die ich mich/wir uns der Kapazitaten anderer Unternehmen bedienen werde(n).

Namen des Unternehmens
oz Beschreibung der Teilleistung (erst nach gesonderter
Aufforderung der Vergabestelle)

Eignungsleihe*
(Ja/Nein)

*) Sofern fir die von einem Unterauftragnehmer zu erbringende Teilleistung der Bieter nicht geeignet ist,
liegt ein Fall der Eignungsleihe hinsichtlich der technischen oder beruflichen Leistungsfahigkeit vor.

HVA L-StB Leistungen von Unterauftragnehmern bzw. anderen Unternehmen 04-17 Seite 1
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Eignungsleihe im Hinblick auf die wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfahigkeit

Bei der Ausfiihrung des Auftrags beabsichtige(n) ich mich/wir uns im Rahmen der wirtschatftlichen und
finanziellen Leistungsfahigkeit der Kapazitaten anderer Unternehmen zu bedienen. Hierzu benenne(n)
ich/wir nachfolgend die Namen, den gesetzlichen Vertreter und die Kontaktdaten der hierzu vorgesehenen

Unternehmen.

Name, gesetzlicher Vertreter, Kontaktdaten des Angabe zu der von diesem Unternehmen
Unternehmens Uberlassenen Eighung

HVA L-StB Leistungen von Unterauftragnehmern bzw. anderen Unternehmen 04-17 Seite 2
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Sicherheitstechnischer Dienst/
Brandschutz/ Umweltschutz

[
NAO3/NL VerkehrsGesellschaft V G I
Tel.: 069/213-22605 Frankfurt am Main

Brandschutzordnung

fur die
unterirdischen Verkehrsanlagen

der

VerkehrsGesellschaft
Frankfurt am Main mbH (VGF)

Stand vom 01.02.2009 Seite 1
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Brandschutzordnung fur unterirdische Verkehrsanlagen der VGF
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Brandschutzordnung fir unterirdische Verkehrsanlagen der VGF

Vorwort

Diese Brandschutzordnung (BSO) enthélt verbindliche Handlungsanweisungen und Regeln zur
Brandverhitung, Brandbekampfung und zum Verhalten bei Unféllen, Branden oder sonstigen
Schadensfillen in den unterirdischen Verkehrsanlagen der VGF.

Die Brandschutzordnung richtet sich an alle Mitarbeiter der VGF, die in den unterirdischen Ver-
kehrsanlagen der VGF tétig sind, an die Mieter von Laden und deren Mitarbeiter, an die Betrei-
ber von mobilen Standen und deren Mitarbeiter sowie Mitarbeiter von Fremdfirmen, die in den
Liegenschaften tatig sind.

Des Weiteren richtet sich die Brandschutzordnung an Mitarbeiter der VGF mit besonderen
Brandschutzaufgaben.

Die Brandschutzordnung gliedert sich in folgende Teile:

Brandschutzordnung Teil A

Allgemeines Merkblatt Gber das Verhalten bei Branden und sonstigen Notfallen

Brandschutzordnung Teil B-1
Merkblatt fir Mieter von Laden und Betreiber mobiler Stédnde

Brandschutzordnung Teil B-2
Merkblatt fir Personen ohne besondere Schutzaufgaben

Brandschutzordnung Teil C

Merkblatt fiir Mitarbeiter der VGF mit besonderen Brandschutzaufgaben

(Richtet sich an Personen, denen Ober ihre allgemeinen Pflichten hinaus besondere Aufgaben
im Brandschutz Gbertragen sind.)

Diese Brandschutzordnung (BSQ)-ist gliltig fur alle unterirdischen Verkehrsanlagen der VGF.

Diese Brandschutzordnung tritt am 01.02.2009 in Kraft.

Frankfurt am Main, den ﬁd? 52'1? E?]a Frankfurt am Main, den E}Z,Ql, L{'m

< (o).,

Réhre Budig 0

Stempel Branddirektion: E“‘{"%
STADT &7 FRANKFURT AM Mg =
DER MAGISTRAT
37 Bronddirektion
Stand vom 01.02.2009 Feverwehrstr. |, 60425 Fremkf
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Brandschutzordnung Teil A
fur die
unterirdischen Verkehrsanlagen
der
VerkehrsGesellschaft

Frankfurt am Main mbH (VGF)

Merkblatt
uber das Verhalten bei Branden
und sonstigen Notfallen
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Merkblatt uber das Verhalten
bei Branden und sonstigen Notfallen

1. Bei Notfallen Ruhe bewahren, keine Panik verursachen.

2. Feuerwehr/ Rettungsdienst alarmieren:...............cccviviiiinennn. 112
WER meldet?
WAS ist passiert?
WO ist es passiert?

WIEVIELE \Verletzte?
WARTEN auf Ruckfragen

3. Leitstelle der VGF informieren................... 069/ 213 — 22222

4. Verhalten bei Unfallen

e Versorgung der/ des Verletzten
e Absicherung des Unfallortes
e Hilfe organisieren

+

5. Verhalten bei Branden bis zum Eintreffen der Feuerwehr

In Sicherheit bringen:

e gefahrdete Personen verstandigen

hilflose Personen aus dem Gefahrenbereich bringen
Taren schliel3en

gekennzeichneten Fluchtwegen folgen

in verqualmten Raumen gebuckt bewegen

K

Keine Aufz'L'lge benutzen - Erstickungi]efahr !

Loschversuch unternehmen:
e Brandbekampfung ohne Gefahrdung der eigenen Person
e mit Feuerl6scher

=

oder

’I""l_e e Wandhydrant durchfihren

6. Verhalten nach Eintreffen der Feuerwehr / Rettungsdienste

I

Kurze, sachliche Auskunft geben tber:
e Zugang zu gefahrdeten Personen und dem Brandherd
e Ort, Lage und Ausdehnung des Brandes

-‘VGIF




Brandschutzordnung fur unterirdische Verkehrsanlagen der VGF — Teil B-2 —
Merkblatt fir Personen ohne besondere Brandschutzaufgaben VGIF

Brandschutzordnung Teil B-2
fur die
unterirdischen Verkehrsanlagen
der
VerkehrsGesellschaft

Frankfurt am Main mbH (VGF)

Merkblatt fur
Personen
ohne besondere Brandschutzaufgaben
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Brandschutzordnung Teil B-2

(Merkblatt flr Personen ohne besondere Schutzaufgaben)

Der Teil B-2 der Brandschutzordnung enthalt allgemein giltige Verhaltensregeln mit denen der
Brandentstehung und Brandausbreitung vorgebeugt werden soll.
Weiterhin sind Malinahmen aufgeflihrt, die im Brandfall zu ergreifen sind.

Fremdfirmen, die in den Raumlichkeiten der unterirdischen Stationen tatig werden, ist

dieses Merkblatt als Ausschnitt der Brandschutzordnung bekannt zumachen. Sie sind
schriftlich zu verpflichten, sie einzuhalten.

1. Brandverhitung

1.1 Allgemeine Anforderungen

Alle Personen sind verpflichtet, durch gréfite Vorsicht zur Verhiitung von Branden und anderen
Schadensfallen beizutragen. Sie haben sich Uber die Brandgefahr ihres Arbeitsplatzes und der
Umgebung sowie Uber die Mallnahmen bei Gefahr genau zu informieren.

e Wichtige Voraussetzung des vorbeugenden Brandschutzes sind Ordnung und Sauberkeit.

Regelungen hinsichtlich Rauchen, Feuer, offenem Licht und elektrischer Gerate

o Das Rauchen in den unterirdischen Stationen ist untersagt. Das
Rauchverbot gilt auch in Technikrdumen, Lagerrdumen und Fluren.
Ausnahmen bilden lediglich speziell ausgewiesene Raucherraume.

. Das Rauchverbot ist strikt einzuhalten.

e  Zigarettenasche und abgebrannte Streichhdlzer nur in verschlieRbaren
Metallbehaltern sammein.

e Kein Umgang mit offenem Feuer. Kerzen (z. B. an Adventskranzen,
Gestecken) sind verboten.

o Die Aufstellung und Benutzung anderer als dienstlich zur Verfligung gestellter elektrischer
Gerate ist ohne besondere Genehmigung untersagt.

+ Warmegerate und Kaffeemaschinen nur auf nicht brennbaren und elektrisch nicht leitenden
Flachen betreiben.

o Schadhafte elektrische Anlagen wie Lichtschalter, Steckdosen, Lampen
sind sofort dem Vorgesetzten zu melden. Sie sind nur durch Fachkrafte zu
reparieren.

Lagerung und Verwendung brennbarer Stoffe und Abfélle

o Herumliegende Abfalle beglinstigen eine schnelle Brandausbreitung.
e Brennbare Abfalle sind unverzuglich zu entsorgen.

o Das Lagern von brennbaren Materialien in Flucht- und Rettungswegen ist
untersagt.

e In abgeschlossenen Betriebsstéatten (z. B. Schaltraume, Liftungszentralen, etc.) dirfen nur
Gegenstande zur unmittelbaren Benutzung der Anlagen aufbewahrt werden.

Stand vom 01.02.2009 Seite 16

56



Brandschutzordnung fur unterirdische Verkehrsanlagen der VGF — Teil B-2 —
Merkblatt fir Personen ohne besondere Brandschutzaufgaben - VGIF

Technikraume dirfen nicht als Lagerraume genutzt werden.

Die Umnutzung von bisher leer stehenden Raumen ist mit dem Brandschutzbeauftragten
der VGF abzustimmen.

Beim Umgang mit brennbaren Flissigkeiten (Reinigungsmittel, Losemittel etc.) ist beson-
dere Sorgfalt erforderlich.

Eine Anhaufung von brennbaren Stoffen und Flissigkeiten ist nicht gestattet. Am Arbeits-
platz ist nur die Vorhaltung fir den Tagesbedarf gestattet.

1.2 Brandverhiutung auf Baustellen

Allgemeine Regelungen

Vorbeugender Brandschutz muss besonders wahrend Bau- und Instandsetzungsarbeiten
gewahrleistet werden.

Auf Baustellen darf nicht geraucht werden.
Brennbare Baustellenabfalle sind arbeitstaglich zu entsorgen.
Rettungswege sind freizuhalten und zu kennzeichnen.

Auf eine geanderte Rettungswegfilhrung bedingt durch eine Baustelle ist gesondert hinzu-
weisen.

Zur Abdeckung von Bdden darf kein Teppich verwendet werden, sondern es sind z. B. Tet-
ra-Pack-Bdgen zu verwenden.

Baustellenabgrenzung

Zur Abgrenzung von Baustellen in den unterirdischen Stationen (Bauzaune) darfen nur
nichtbrennbare Materialien der Baustoffklasse A gemaf DIN 4102 verwendet werden.
(z. B. Gipskarton-Standerwande, Metallgitterzdune mit Blechbeplankung etc.).

Die Konstruktion muss standsicher ausgebildet werden, Kabelbinder zur Befestigung sind
nicht ausreichend.

Missen Bauzdune auf festen Treppen vorgesehen werden, so ist am Bauzaun ein Hand-
lauf vorzusehen.

Bei staubenden Arbeiten ist die Baustellenabtrennung staubdicht auszuflhren, um einen
Staubeintrag in angrenzende Bereiche, auch vor dem Hintergrund einer Fehlauslésung von
Brandmeldeanlagen, zu vermeiden.

Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten an Fahrtreppen

Bei Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten an Fahrtreppen ist darauf zu achten, dass bei
Fahrtreppengruppen, die gem. Brandschutzkonzept der jeweiligen Station zur Evakuierung
vorgesehen sind und demzufolge als Fluchtweg gekennzeichnet sind, immer nur eine aus
jeder Gruppe nicht begehbar ist.

Ist das in begrindeten Einzelfdllen nicht mdglich, so sind in Abstimmung mit dem Brand-
schutzbeauftragen ErsatzmalRnahmen festzulegen.
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Sperrung von Treppenanlagen

Missen im Zuge von Baumalnahmen Treppenanlagen, die als Fluchtweg ausgewiesen
sind, zeitweise gesperrt werden, so ist dies mit dem Brandschutzschutzbeauftragten abzu-
stimmen.

Eine Abstimmung ist nicht erforderlich, wenn sichergestellt ist, dass die Treppe im Notfall
begehbar ist, Personal vor Ort ist und die Absperrung nur mittels Flatterband erfolgt.

Schweil3-, Lot- und Trennschleifarbeiten

Schweill-, Lot- und Trennschleifarbeiten (Feuerarbeiten) duarfen nur mit
schriftlicher Genehmigung (mit gililtigem SchweiBerlaubnisschein) durch-
gefuhrt werden.

Dabei sind stets Kleinléschgerate (Feuerldéscher) in Bereitschaft halten!
(z. B. Wasser, Pulver)

Grundsatzlich ist bei feuergefahrlichen Arbeiten vor Arbeitsbeginn vom Auftraggeber
(VGF) ein entsprechender Erlaubnisschein auszustellen.

Schweilerlaubnisscheine werden auf Seiten der VGF von NT33 ausgestellt.

Der SchweilRerlaubnisschein ist als Muster dieser Brandschutzordnung beigefugt. (Anl. 2)

Brandmeldeanlagen

Bei der Planung von Baumafnahmen ist zu beriicksichtigen, ob der betroffene Bereich
durch eine Brandmeldeanlage Uberwacht wird.

Bei staubintensiven Arbeiten sind ggf. Melder bzw. Meldelinien in den betroffenen Berei-
chen abzuschalten.

Mussen Brandmeldeanlagen sowie andere sicherheitsrelevante Anlagen wahrend des
Baubetriebs auller Betrieb genommen werden, so sind entsprechende Ersatzmalinahmen
(Brandwache) zu treffen.

Bei staubenden Arbeiten im offentlichen Bereich ist gemaR der Verfahrensanweisung zur
Fehlauslésung von Brandmeldeanlagen in U-Bahnstationen durch staubintensive Arbeiten
zu verfahren (Anlage 3: Formblatt zur Abschaltung von Brandmeldeelementen).

Die Abschaltung der BMA muss generell durch den Mitarbeiter am BUWA-Platz veranlasst
und im Betriebstagebuch dokumentiert werden.

Grolere Baumalnahmen in bisher nicht Uberwachten Bereichen sind nach Moglichkeit
durch eine mobile Brandmeldeanlage (MOBs) zu Uberwachen, die auf den BUWA-Platz in
der Leitstelle der VGF aufgeschaltet wird.

Fremdfirmen

Bei Einsatz von Fremdfirmen hat der beauftragende Fachbereich die 0. g. Anforderungen
bereits bei der Ausschreibung zu berlcksichtigen.

Der beauftragende Fachbereich hat die Einweisung der Bauleitung sicherzustellen.

Der Fremdfirma sind alle sicherheitstechnischen Anforderungen aufzuzeigen und die an-
geordneten MalRnahmen sind zu Gberwachen.
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2. Brand- und Rauchausbreitung

e Feuer- und Rauchschutztiiren sind standig geschlossen zu halten, um eine Ausbreitung
von Feuer und Rauch zu verhindern bzw. zu verzégern.

e Feuer und Rauchschutztiren durfen nicht gewaltsam offen gehalten werden.

e  Feuer- und Rauchschutztiren kdnnen aus betrieblichen Grinden mit bauaufsichtlich zuge-
lassenen Feststellanlagen offen gehalten werden. Beim Auftreten von Rauch bewirken die
Feststellanlagen ein automatisches SchlieBen der Turen. Diese Feststellanlagen durfen
nicht durch Festbinden, Verstellen oder Verkeilen der Turen unbrauchbar gemacht werden.

o In Lager-, Abstell- und Werkstattrdumen sind keine unnétigen Brandlasten (Sperrmdill, Ab-
fallkartons o. &.) zu lagern. Die vorgenannten Raume sind regelmafig aufzurdumen und
von unndtiger Brandlast zu befreien.

¢ In Raumen, die mit Rauchmeldern ausgestattet sind, ist darauf zu achten, dass der hori-
zontale und vertikale Abstand der Melder zu Lagergitern und Einrichtungen an keiner Stel-
le 0,5 m unterschreitet. Der Rauch muss die Melder ungehindert erreichen kénnen. Zu
Wartungszwecken und im Stérungsfall missen die Melder jederzeit erreichbar sein.

¢ In Raumen, die mit einer Sprinkleranlage ausgestattet sind, ist darauf zu achten, dass das
Spruhbild und damit die Léschwirkung nicht durch deckenhohe Lagerung und Einbauten
eingeschrankt wird. Die Sprinklerkdpfe sind allseits mind. 0,5 m freizuhalten.

3. Flucht- und Rettungswege

o Jeder Beschaftigte oder Mitarbeiter einer Fremdfirma hat sich Uber den Verlauf und die
Anordnung der Flucht und Rettungswege regelmaflig und hinreichend zu informieren (sie-
he Flucht- und Rettungsplane der Station).

o  Flure, Lagergange, Treppenraume und Ausgange sind Flucht- und Rettungswege und diir-
fen weder verstellt, noch mit Gegenstanden eingeengt werden. Gegenstande in Flucht- und
Rettungswegen bilden Stolpergefahren und kénnen auch zur Brandausbreitung beitragen.
Die Lagerung von brennbaren Gegenstanden in Flucht- und Rettungswegen ist generell
verboten.

o  Zufahrtswege und Flachen flr die Feuerwehr sowie Rettungs- und Angriffswege im Freien
sind standig von Fahrzeugen und dergleichen frei zu halten.

e Sicherheitskennzeichnungen nicht verdecken oder verstellen!

o Bei Arbeiten in den Kabelkellern unter den Bahnsteigen ist sicherzustellen, dass immer
zwei Bodeneinstiege gedffnet werden, um auch hier jederzeit einen 2. Rettungsweg zu ga-
rantieren. Die gedffneten Bodeneinstiege sind entsprechend abzuschranken.

4. Melde- und Loscheinrichtungen

e Uber den Standort und die Handhabung der Melde- und Léscheinrichtung hat sich der im
Geltungsbereich dieser Brandschutzordnung tatige Personenkreis vertraut zu machen.
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Loscheinrichtungen

o Die Bahnsteige in den unterirdischen U-Bahnstationen sind mit Nassléscheinrichtungen (C-
Rohr mit Schlauch) und Handfeuerldschern (Pulverldscher) ausgestattet.

o Diese Einrichtungen sind in den gréReren Stationen auch noch an anderen Stellen anzu-
treffen.

o Darlber hinaus befinden sich weitere Léscheinrichtungen verteilt in den Betriebs- und
Technikbreichen. lhr Standort ist mit den entsprechenden Symbolen gekennzeichnet.

ik -

Loéschschlauch Feuerldscher Mittel und Gerate zur Brandbekampfung

o  Betriebs- und Bedienungsanleitungen an den Feuerléschern beachten!
(Brandklassen, Abstand zu elektrischen Anlagen!)

o Informieren Sie sich Uber die "Taktischen Regeln" beim Umgang mit Feuerléschern!
(Siehe Anlage 1)

e Feuerlésch- und Meldeeinrichtungen sind in den vorgeschriebenen Zeitabstanden auf
Funktionstiichtigkeit zu Gberprifen und standig betriebsbereit zu halten (Technische Re-
geln, Herstellerangaben).

o Einrichtungen des Selbstschutzes (Feuerléscher, Wandhydranten) und ihre Hinweise dir-
fen nicht verdeckt, beschadigt oder entfernt werden. Sie missen jederzeit gut sichtbar und
frei zuganglich sein.

Benutzte Feuerloscher sowie festgestellte Mangel an Brandschutzeinrichtungen sind
umgehend NT33 zu melden.

Meldeeinrichtungen:

Die vorhandenen Meldeeinrichtungen variieren von Station zu Station. Im Zuge der brand-
schutztechnischen Nachriistungen werden alle Stationen nach und nach in den néachsten
Jahren mit Brandmeldetechnik ausgestattet. Der Stand ist demzufolge einem standigen
Wandel unterlegen und wird daher hier nicht im Detail dargestellt.

Jeder Mitarbeiter ist verpflichtet, sich Uber die Meldeeinrichtungen (Brandmeldeanlagen,

Handfeuermelder in Technikfluren, Info-Saulen) in der jeweiligen Station, in der er tatig wird,
zu informieren.
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5. Verhalten im Brandfall

Im Brandfall ist vor allem Ruhe zu bewahren und Uberlegt zu handeln, damit unter allen Um-
standen eine Panik vermieden wird.

5.1 Brand melden

Jeder Brand ist sofort zu melden.

)
k Rettungsleitstelle der Feuerwehr Frankfurt am Main verstiandigen: 112
a,

oder

tiber den nachstgelegenen Handfeuermelder Alarm ausldsen.
Die Brandmeldung uber Notruf 112 muss folgende Angaben enthalten:

Wer: Wer hat angerufen???
Name des Meldenden und Telefonnummer, unter der der Meldende bei
etwaigen Ruckfragen zurlickgerufen werden kann.

Was: Was ist passiert 2?7
Was brennt oder was wird brennend vermutet.

Wo: Wo brennt es???
Station, Ebene, Bahnsteig, Raum.

Wieviel: Wieviele verletzte oder vermisste Personen gibt es???

Sind Personen gefahrdet ?7?
(eingeschlossen durch Feuer und Rauch)

Warten: Warten auf Riickfragen !!!

Alarmierung der Betriebsleitstelle der VGF: 069-213-22222
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5.2 Alarmsignale und Anweisungen beachten

Auf Alarmsignale und Durchsagen achten!

Bei Ertdnen der Signale (Durchsagen Uber Lautsprecher oder Megaphon oder Signalhu-
pen) haben alle Passanten, Fahrgaste und Mieter von Laden und deren Beschaftigte sowie
Mitarbeiter der VGF (wenn nicht mit Aufgaben aus Teil C dieser Brandschutzordnung be-
traut) die Station unverziglich auf den gekennzeichneten Rettungswegen zu verlassen.

Bis zum Eintreffen der Feuerwehr ist den Hinweisen des mit der Evakuierung betrauten
Personals (Verkehrsmeister, Ordnungsdienst der VGF, Fahrdienstmitarbeiter, Hausmeis-
ter) unverziglich Folge zu leisten.

5.3 In Sicherheit bringen

Die Sicherheit der sich in der Station befindlichen Personen geht jeder Brandbekampfung
vor.

Gefahrdete, behinderte oder verletzte Personen sind mitzunehmen, insbesondere vor dem
Hintergrund, dass Aufzuge im Brandfall nicht zu nutzen sind.

Mobilitdtseingeschrankte Personen sind auf die Hilfe anderer angewiesen.
Verstandigen Sie die Personen in benachbarten Rdumen (auch Toiletten).

Tdren (Brand- und Rauchschutztiiren) schlieRen (nicht abschlieRen) und die Station Uber
die gekennzeichneten Fluchtwege verlassen.

Im Brandfall keine Aufzuge benutzen!

Den gekennzeichneten Fluchtwegen folgen.

2—

In verrauchten Raumen ist geblckt oder kriechend vorzugehen, da in Bodennahe in der
Regel noch atembare Luft und bessere Sicht vorhanden ist.

Kann ein Ausgang wegen der starken Verrauchung nicht erreicht werden, so ist in den vom
Brandherd am weitesten entfernten Raum zu gehen.

Alle Turen sind zu schlieBen. Um ein Verrauchen dieser Rdume zu verhindern, sind mog-
lichst alle Tarritzen, Schlussellécher o. a. abzudichten (Tucher, Kleidung, etc.).

Es ist darauf zu achten, dass kein Durchzug entsteht und dadurch Rauchgase in die R&u-
me gelangen.

5.4 Loschversuche unternehmen

Bis zum Eintreffen der Feuerwehr sind eigene Ldschversuche, soweit dies ohne Gefahr-
dung der eigenen Person maoglich ist, durchzufihren.

Ldschversuche kénnen mit den vorhandenen Feuerléscheinrichtungen (Feuerldscher,
Wandhydranten, Léschdecke usw.) durchgefiihrt werden.
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e Die Handhabung, Funktion und Wirkungsweise von Feuerldschern ist je nach Loschmittel
und Bauart sehr unterschiedlich. Deshalb hat sich jeder Beschaftigte mit den in seinem Be-
reich vorhandenen Feuerléschern vertraut zu machen.

e  Achtung beim Gebrauch der Wandhydranten auf den Fahrebenen!

Bei einem Loschangriff bei einem brennenden Zug sind folgende Sicherheitsabstan-
de zur Fahrleitung der U-Bahn einzuhalten:

Sicherheitsabstand mind. 1 m bei Sprihstahl
Sicherheitsabstand mind. 5 m bei Volistrahl

e  Soweit mdglich, sind leicht brennbare Gegenstdnde aus der Nahe des Brandherdes zu
entfernen.

o Bleiben die ersten Léschversuche ohne Erfolg, so sind sofort alle Tlren zu schlieen und
die Station ist auf dem schnellsten Wege zu verlassen.

. Brennende Personen nicht weglaufen lassen, sondern in eine Decke, Mantel 0.a. einwi-
ckeln, zu Boden reiflen und in der Decke hin- und herwalzen bis die Flammen erstickt sind.
Brandwunden sofort mit sauberem Wasser kihlen und den Rettungsdienst erwarten.

e Die Feuerwehr ist an geeigneter Stelle zu erwarten. In der Regel ist das der Stationszu-
gang mit der Nummer 1. Die Nummerierung der Stationszugange ist auf den Hinweistrans-
parenten an den Stationszugangen dargestellt.

e Der Feuerwehr ist der kurzeste Weg zum Brandherd zu zeigen.
e Den Anweisungen der Feuerwehr ist Folge zu leisten.

o Neugierige sind von der Einsatzstelle fern zu halten.

6. Besondere Verhaltensregeln

6.1 Loschen in Sonderfallen

In folgenden Fallen dirfen Brande nicht mit Wasser geléscht werden, sondern es ist das
entsprechende Sonderléschmittel einzusetzen:

e Bei Fett- und Friteusebrianden kein Wasser einsetzen!!!

Gefahr der Fettexplosion !!!!

Hier sind geeignete Fettbrandldscher der Brandklasse F bzw.
Ldschdecken, ein passender nichtbrennbarer Deckel, Pulver- oder CO, - Léscher einzusetzen.

e Bei Branden von Flussigkeiten (Benzin, Alkohol, Ol, usw.) kein Wasser einsetzen, da diese
Flussigkeiten aufschwimmen kdnnen und dadurch der Brandherd vergroert wird. Vorwie-
gend Pulver-Loéscher der Klassen ABC oder BC oder Schaum-L&scher einsetzen.

6.2 MaBnahmen bei Verbrennungen oder Verbrithungen

Die betroffenen Gliedmafen sind sofort mit sauberen flieRendem kalten Wasser zu kiihlen, bis
eine Schmerzlinderung eintritt. Anschlieffend sind die Brandwunden keimfrei abzudecken.
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6.3 MaRnahmen bei Unfallen mit elektrischem Strom

Bei Unfallen mit elektrischem Strom ist der Stromfluss sofort zu unterbrechen durch Ausschal-
ten, Stecker ziehen oder Sicherung herausnehmen.

Unter Spannung stehende Personen nicht beriihren.
Gefahr des Spannungsitiberschlages !!!

SofortmaBnahmen:

e Notruf 112 (siehe Punkt ,Brand melden®)

o sofortige Ruhelage

e Vitalfunktionen wie Atmung und Puls kontrollieren

e Dbei Atemstillstand sofort Atemspende einleiten

e Dbei Kreislaufstillstand sofort die Herz-Lungen-Wiederbelebung einleiten

o bei Bewusstlosigkeit und vorhandenen Vitalfunktionen, die Person in der stabilen Seitenla-
ge lagern

e eventuell vorhandene Brandwunden keimfrei abdecken
(siehe unter ,MalRnahmen bei Verbrennungen®)

7. Weitere MaBnahmen

e Bei Gefahrdungen aus oder fur den U- und/oder S-Bahnbetrieb:

Betriebsleitstelle der VGF informieren: 069 / 213 -22222

e Eventuell erforderliche EvakuierungsmalRnahmen einleiten. Betroffene Bereiche raumen
und absperren, gefahrdete Personen ruhig und sachlich informieren.

o Feuerwehr und Rettungsdienste einweisen und bei EvakuierungsmalRnahmen unterstit-
zen.

Nach dem Eintreffen der Feuerwehr tibernimmt deren Einsatzleiter die Leitung der MaR-
nahmen. Anweisungen der Feuerwehr folgen !

8. Verhalten nach Branden

o Jeder, auch der kleinste Brand, ist unverziglich der Betriebsleitstelle zu melden.
o Die Brandstelle darf erst nach ausdriicklicher Genehmigung wieder betreten werden.

¢ Brandmeldeanlagen, Feuerldschanlagen, -gerate und -einrichtungen missen unver-
zuglich wieder Einsatzbereit gemacht werden.

e  Elektrische Anlagen und Betriebsmittel sind vor der Wiederinbetriebnahme zu prifen.

Stand vom 01.02.2009 Seite 24
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Arbeitsanweisung (AAW)
AAW 01/24

Kabel und Leitungen

der Stadtwerke Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main mbH

Gilltig fir:
Org. Einheit | Org. Bezeichnung
NT31 Fahrweg
NT32 Systemtechnik
NT34 Elektrische Anlagen
NT53 Infrastrukturprojekte
NT55 Gebdudemanagement
NA43 Zentrales IT-Management
NK14 Immobilienmanagement

Aktuelle Ausgabe: Version 4.0

Name Org. Einheit Datum Unterschrift
OBA 1T ot | Delic, Kiistian NT343 | 28032023 |~ OM e
Gepriit Knatz, Dennis NT34.1 28.052024 | Dennle  HEEEEE:
Geprift Pham, Canh NT34.2 | 28052024 | "o Canh &
Geprift | Albrecht, Bernd NT32.1 i
Geprift | P&himann, Patrick NT32.2 Dy AR

Verantwortlicher Bereich: NT34 -
Vertraulichkeitsstufe: 2
Giiltig ab: 01.09.2024

AAW-01/24
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Digtal sigriert von 6261

Gepriift Eller, Tobias NT32.3 - s;,‘;’w”u
iae 40200 ;
e . . |J ur en DN cn= J(lgen T»es'eruc~gg.s:='VGF.
Gepriift Tiesler, Jurgen NT53.1 19 B Rt e
e P - DN: cn=r567, ou_d%&éw
Geprdft i.A. Joanna Gunther NT53.2 r email=s. ack@vgl-fim.de
Datum: 2024.08.249
- ) _ Michael &2 "2
Gepruft Winnefeld, Michael NT53.3 11.06.2024 | \ninnefeld S
Datum 2004 S RBA N on d481
4o . DN: cn=d481, qu=NT53,
Geprlft | Dworatzek, Dirk NT53.4 4 @ Wl
- ort: FFM™
Gepruft Altmeyer, Max NT55.1 (/. Dalum:2024.07.16
,' o 08:54:47 +02'00'
as . / v DM mwm,w—mss,d
Gepruft Wagner, Violand NT55.2 é'%/ ot
) o 2101 kc70
- / DN: cn=kc70, ougNT55,
Gepruft Krau&, Arno NT55.3 é‘/// emai(l;ga.k?aus:é gf-fim.de
| [P Daimi 4%k on 1147
= NAOQ3,
Gepriift |1 (l:n|k0: f-ffm. d
P Laska, Paul NAO3 g;fu'mng;;g;% f.de
2 Lars po=
Gepruft Rosenberg
p Rosenberg, Lars NAO3 Rosenberd 5);%1;1022320423313
Gesehen Heimbiirger, Thomas NBR %M/ﬁ d{ m;?wwg%f%ffﬁff‘
// Dature 2024 05 17 03 23 45 +0200°
Gesehen Mller, Knut NT31 /L/ 2024.11.04
—2:06:05 +01'00'
Gesehen Schmidt, Christian NT32 SZ( 4‘( e
DUFETEFEIg_n%ﬂvon
Gesehen Keim, Nico NT34 == DG S04,05:25
SERTitN XN 567
i~ DN: cn=r567, ou ?NrT53,
Gesehen Rack, Sven NT53 I email=s.rack@vgf-fim.de
Datum: 2024.08.p9
U925 ¥0Z20U
Gesehen Hoffmann, Jan Dopu s e d
o ' NT55 /l/f/z@m Dty ot o)
RUdIger E\uarunmun\snaona'uzw
o,
Gesehen Stéber, Frank NK14 W Bg“,msﬁﬁ*;& t
‘ i A e
Freigegeben | Schmidt, Michael NT3 \Q,{\E{,,;,ﬁm, L
igniertvgn r567
. . | y DN: 567, oufFNTS3,
Freigegeben | Ktilzer, Stephanie NT5 rf Sb emaln.ackverfim.de
Datum: 2024.08.p9
10:19:41 +02'00"
Anderungsmanagement:
Version| Datum Anderung Org. Einheit
1.0 01.11.2009 | Neuerscheinung Bernd Brandt
20 1412 2018 Absatz 5.4 verbessertes Brandverhalten komplett Christian
' T Uiberarbeitet. Schmidt
3.0 04.02.2022 | Anderungen im gesamten Dokument Nico Keim
Verantwortlicher Bereich: NT34
Vertraulichkeitsstufe: 2 AAW-01/24

Glltig ab: 01.09.2024
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Ubertragung der Richtlinie in die neue Vorlage
AAW sowie Einarbeitung der Stellungnahme von
BCL vom 10.02.2023

Kristian Delic

Verantwortlicher Bereich: NT34
Vertraulichkeitsstufe: 2
Giiltig ab: 01.09.2024
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Unterweisung bis 31.08.2024

X

Unterweisung flr den gesamten Geltungsbereich. E

[0 | Unterweisung fur ausgewahlte Mitarbeitende plus Information fir alle weiteren

Mitarbeitenden des Geltungsbereichs, die keiner Unterweisungspflicht unterliegen.

Uberarbeitungsturnﬁs: 18 Monate

Aufbewahrungsfrist:

Funf Jahre nach Ablauf der Giiltigkeit der Arbeitsanweisung.

Verantwortlicher Bereich: NT34
Vertraulichkeitsstufe: 2 AAW-01/24
Giltig ab: 01.09.2024 Seite: 4 von 18
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1 Geltungsbereiéh und Grundlage

Diese Arbeitsanweisung dient dazu, die Anforderungen an zu verwendende Kabel
und Leitungen sowie der zugehoérigen Verlegesysteme zu definieren, die zum
Erreichen des hohen Qualitdtsstandards bei Baumafinahmen an den elektrischen
Anlagen der VGF malgebend sind.

Sie ist fur alle Mitarbeitende des festgelegten Geltungsbereiches der
Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main mbH (im Folgenden VGF genannt)
verbindlich.

Spezifische Angaben zur Ausfiihrung von Verkabelungen lber geltende Normen
hinaus, obliegen den jeweiligen Fachbereichen.

1.1 Geltungsbereich

Diese Richtlinie gilt fir Kabel und Leitungen — nachfolgend unter dem Begriff Kabel
zusammengefasst, welche in den Bauwerken der VGF flr die folgenden Zwecke
eingesetzt werden:

- Verkabelung von Licht- und Kraftanlagen (Elektroanlagen der
Spannungsebene von 230V/400V, Wechsel- bzw. Drehstrom)

- Verkabelung von Fernmelde- und Informationseinrichtungen

- Verkabelung von signal- und nachrichtentechnischen Anlagen

- Verkabelung von elektrischen Anlagen der zentralen Leittechnik

- Verkabelung von elektrischen Anlagen von Nahverkehrs-Gleichstrombahnen
(Elektroanlagen der Spannungsebene bis zu 750V Gleichspannung)

- Verkabelung von elektrischen Anlagen des Gebaudemanagements

- Verkabelung von elektrischen Anlagen fiir férdertechnische Anlagen

Diese Richtlinie gilt sowohl fur die Errichtung von Neuanlagen als auch fiir die
Erweiterung oder Veranderung von Bestandsanlagen.

Elektroinstallationen Dritter im Bereich der VGF:

- Installationen in beispielsweise gewerblich vermieteten Rdumen der VGF, sind
gemal dieser Richtlinie durchzuflihren

- Kabelinstallationen, die durch Dritte veranlasst werden, bedirfen vor
Ausfuihrungsbeginn der schriftlichen Genehmigung (in Textform) der VGF

- Die Wartung und Instandhaltung dieser Installationen liegt im
Verantwortungsbereich des Betreibers und ist entsprechend den technischen
Anforderungen, dem VGF-Anlagenbetreiber dokumentiert unaufgefordert
vorzulegen

- Die Schnittstelle der Anlagenbetreiber ist die Zugangsklemme am
Elektroverteiler Dritter

Verantwortlicher Bereich: NT34
Vertraulichkeitsstufe:; 2 AAW-01/24
Gililtig ab: 01.09.2024 Seite: 6 von 18
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1.2  Normative Grundlagen & besondere Anforderungen

Bei der Errichtung und dem Betrieb von elektrischen Anlagen sind die zutreffenden
allgemein anerkannten Regeln der Technik zu beachten.

Fir die elektrische Anlage im Haltestellenbereich von Gleichstrombahnen gilt die
Vermutungswirkung, dass neben der BOStrab und der TRStrab EA u.a. auch die
Normen der Reihe VDE und die VDV-Schriften zu den allgemein anerkannten Regeln
der Technik zahlen.

Grundsatzlich sind die allgemein anerkannten Regeln der Technik (d. h.
entsprechende Gesetze, Normen, Richtlinien und Empfehlungen) im aktuell giiltigen
Stand einzuhalten. Die folgende Aufzahlung dient nur als Beispiel und stellt keinen
Anspruch auf Vollstéandigkeit dar:

- DINEN

- DIN VDE

- Muster-Leitungsanlagen-Richtlinie (MLAR)

- International-Electrotechnical Commission (IEC)

- StralRenbahn-Bau- und Betriebsordnung (BOStrab)

- VDV-Schriften (Verband der Verkehrsunternehmen) :

- VDV-Schrift 515 Kabel und Leitungen fur die Stromversorgungsanlagen von
Gleichstrom- Nahverkehrsbahnen und Obussen

- Hessische Bauordnung (HBO)

- Technische Spezifikation fir die Interoperabilitat ,Sicherheit in
Eisenbahntunneln®

- ZVEIl — White Paper Vorbeugender Brandschutz nach der europaischen
Bauproduktverordnung

- Vorhandene Brandschutzgutachten der jeweiligen Bauvorhaben

- Musterverordnung tber den Bau von Betriebsrdumen fur elektr. Anlagen
(EItBauVO)

- etc.

2 Kabel- und Leitungsrichtlinie

2.1  Abkiirzungen

- GVEFK Gesamtverantwortliche Elektrofachkraft (VGF)

- VEFK Verantwortliche Elektrofachkraft
- VDE Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik e.V.
- MLAR Muster-Leitungsanlagen-Richtlinie

- EIBauVO  Muster einer Verordnung tber den Bau von Betriebsraumen fur
elektrische Anlagen

- |IEC International Electrotechnical Commission

- BOStrab Strallenbahn-Bau- und Betriebsordnung

Verantwortlicher Bereich: NT34
Vertraulichkeitsstufe: 2 AAW-01/24
Gilltig ab: 01.09.2024 Seite: 7 von 18
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- VDV Verband der Verkehrsunternehmen
- HBO Hessische Bauordnung
- ZVEI Verband der Elektro- und Digitalindustrie
- DIBt Deutsches Institut fir Bautechnik
- TAB Technische Aufsichtsbehérde (Regierungsprasidium Darmstadt)
- AG Auftraggeber
- APV Arbeitspaketverantwortliche
2.2 Kabel

2.2.1 Anforderungen an Kabel

Die Anforderungen an zu verwendende Kabel sind in den Gewerke spezifischen
Planungsgrundlagen enthalten, die in separaten Dokumenten beschrieben und zu
beachten sind.

2.2.2 Lagerung, Transport und Installation von Kabeln

Kabelenden sind bei Lagerung, Transport und Installation gegen eindringende
Feuchtigkeit und Schmutz zu schiitzen. Die Umgebungstemperaturen sind zu
beachten. Bei Verlegung von Kabeln dirfen die zulassigen Verlegetemperaturen bei
Kabelzugarbeiten gemaR DIN VDE 0298 nicht unterschritten werden. Die
entsprechenden Kabel-Zugbelastungsgrenzen und Mindestbiegeradien sind zu
beachten.

2.2.3 Korrosion und Streustrome

Bei der Installation von Kabeln sowie deren Tragsystemen im Beeinflussungsbereich
gemal VDE 0115, sind die Bestimmungen zum Schutz gegen Korrosion durch
Streustrdme aus Gleichstromanlagen zu beachten.

2.3 Brandschutz

Bei der Auswahl der Kabel, Befestigungen, Muffen, Klemmstellen und der Art ihrer
Verlegung missen die Gefahren von Branden, ihre Ausdehnung sowie deren
unmittelbare Wirkung auf das Umfeld, insbesondere bei baulichen Anlagen fiir
Menschenansammlungen, berlicksichtigt werden.

Grundsatzlich sind im unterirdischen Bereich Kabel mit verbessertem Brandverhalten
einzusetzen-

Abhangig von betrieblichen und sicherheitsrelevanten Anforderungen sind
Kabelanlagen in folgenden Gruppen zu unterteilen:

- Allgemeine Kabelanlagen
- Kabelanlagen mit Funktionserhalt

Verantwortlicher Bereich: NT34
Vertraulichkeitsstufe: 2 AAW-01/24
Giiltig ab: 01.09.2024 Seite: 8 von 18
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Fur alle sicherheitsrelevanten Anlagen (wie z. B. Sicherheitsbeleuchtung und
Brandschutzeinrichtungen) miissen entsprechend den technischen Regeln flr
elektrische Anlagen, nach der Verordnung tber den Bau und Betrieb der
Stralenbahnen (BOStrab), der EItBauVO und der MLAR die Kabelanlagen in
Funktionserhalt erstellt werden. Hierdurch soll sichergestellt werden, dass diese
Anlagen, bestehend aus dem Kabel und dem Verlegesystem, auch im Falle eines
Brandes Uber einen definierten Zeitraum noch in Funktion bleiben.

2.3.1 Kabelanlagen in Flucht- und Rettungswegen

In Flucht- und Rettungswegen ist die Brandlast der Installation auf ein Minimum zu
begrenzen (MLAR). Eine Méglichkeit zur Minderung der Brandlast ist die Verkleidung
der Kabelanlage.

~ Offene Verlegung ist nur nach Ricksprache und mit schriftlicher Zustimmung der -
VGF erlaubt.

Das Lagern oder unbeaufsichtigtes Abstellen von brennbaren Materialien
(Verpackungsmaterial oder Kabeltrommeln) im Tunnel bzw. in Flucht- und
Rettungswegen ist verboten.

Die Brandlast von Kabeln wird durch die Messung der freiwerdenden Energie pro
Meter Kabel bestimmt. Die Angabe erfolgt in kWh/m und ist nach dem Verlegen in
einem Protokoll zu dokumentieren. Ferner ist auch die verlegte Lange und die
Kabeltypen (je Brandabschnitt) zu dokumentieren.

2.3.2 Kabelschott

2.3.2.1 Grundsatzliches

Kabel durfen nur durch raumabschliefende Bauteile (Wande und Decken), fur die ein
Feuerwiderstand vorgeschrieben ist, gefiihrt werden, wenn eine Ubertragung von
Feuer und Rauch durch geeignete MaRnahmen ausgeschlossen werden kann.

Bei Durchfiihrungen von Kabel durch raumabschlieRende Bauteile (Decken und
Wande) sind bauaufsichtlich zugelassene Kabelschottungen nach
Musterleitungsanlagenrichtlinie (MLAR) und Bauproduktverordnung vorzusehen.

- Generell gilt, dass der jeweilige Arbeitsverantwortliche, der ein vorhandenes
Kabelschott zwecks Verkabelung 6ffnet oder neue Durchflihrungen erstellt,
auch fur die fachgerechte Wiederherstellung bzw. Neuerstellung
verantwortlich ist. Dies hat sofort nach Abschluss der Arbeiten zu erfolgen

- Es ergibt sich eine komplette Erneuerung eines Brandschotts, nach einer
Ergénzungsinstallation, wenn das gleiche, den Anforderungen entsprechende
Bestandsmaterial nicht verfiigbar ist

- Geruchsentwicklungen sind zu vermeiden oder fur entsprechende Beliiftung
der Arbeitsstelle zu sorgen

Verantwortlicher Bereich: NT34
Vertraulichkeitsstufe: 2 AAW-01/24
Giiltig ab: 01.09.2024 Seite: 9 von 18
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- Das einzusetzende Material ist nach der Grof3e der zu verschlieRenden
Offnung auszuwahlen

- Samtliche Bauteil6ffnungen / Brandabschottungen sind nach baulicher
Gegebenheit beidseitig / wandbiindig mit dem gleichen Material zu schlielRen
und entsprechend zu kennzeichnen, um Einnistungen zu vermeiden,
Verschmutzungen vorzubeugen und eine Sichtkontrolle zu vereinfachen

- Die Abschottung muss mindestens die gleiche Feuerwiderstandsfahigkeit
aufweisen wie das raumabschlieRende Bauteil

- In bestehenden Betriebsanlagen sind Durchbriiche in Wanden und Decken
wahrend der Bauzeit, bis zum Einbau des endgtiltigen Brandschotts,
arbeitstaglich provisorisch mit zugelassenen Brandschutzkissen zu
verschlielen

- Die Arbeiten sind entsprechend zu dokumentieren und jedes Brandschott ist
zu kennzeichnen '

- Hohlleiter (z. B. fur Funk) sind moglichst in separaten Aussparungen /
Kernbohrungen zu fihren und als Einzeldurchflihrungen mit Einzelmanschette
zu planen bzw. auszufiihren

- Kennzeichnungsschilder miissen mindestens folgende Informationen
enthalten und sind gut sichtbar und dauerhaft anzubringen:

- Art der Schottung

- Erstellungs-Datum

- Produktbezeichnung

- DIBt-Zulassungs-Nr.

- Feuerwiderstandsklasse

- Ausfuhrende Firma / Abteilung / Dienststelle / Fachbereich

- QR-Code nach Vorgabe der VGF (Bauwerksunterhaltung)

Die maximale Belegung der Rohbaudéffnung ist den Herstellerangaben zu
entnehmen.

Im Zuge von Projektarbeiten ist vor Beginn der MalRnahme durch den jeweiligen
Planungsverantwortlichen die Machbarkeit zu prufen.

Die ordnungsgemalfe SchlieRung der Wand- und Deckendurchbriiche ist bereits in
der Planungsphase zu beriicksichtigen. Die Ausfihrung liegt im
Verantwortungsbereich des jeweiligen Arbeitspaketverantwortlichen und ist der
Bauwerksunterhaltung nach Abschluss der Arbeiten dokumentiert zu tibergeben.

Der Errichter muss mit einer Ubereinstimmungserklarung bestétigen- und
dokumentieren, dass er die Abschottung zulassungsgerecht eingebaut hat.

Die Schottung ist bevorzugt als festes Schott mit Brandschott Modulsteinen
auszufuihren. Ausnahmen bilden Raume mit Druckbeanspruchung wie MS-Anlage,
NRM-Bereiche, etc.

Verantwortlicher Bereich: NT34 )
Vertraulichkeitsstufe: 2 AAW-01/24
Giiltig ab: 01.09.2024 Seite: 10 von 18
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2.3.2.2 Grafische Darstellung — Bestandsanlagen
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Verantwortlicher Bereich: NT34
Vertraulichkeitsstufe: 2 . AAW-01/24
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2.3.3 Brandklassen

Entsprechend der Kennzeichnung lassen sich Kabel, die unter die
Bauproduktenverordnung fallen, in die Brandklassen A-F und die zuséatzlichen
Klassen s, a und d einstufen. Hierbei gelten die aktuell gtltigen Normen.

Die folgenden Tabellen geben eine Ubersicht zur Bedeutung der einzelnen. Klassen,
hier mit dem Stand des Jahres 2018:

Brandklasse Kurzbeschreibung

Hochste Stufe
A Praktisch nichtbrennbar

Kein Beitrag zur Brandentwicklung oder zu vollentwickeltem Brand

Brennbar
B1ca
Sehr geringer Abbrand

Keine stetige Brandausbreitung
B2ca Begrenzte Brandentwicklung

Begrenzte Warmefreisetzungsrate

Ahnlich B2ca

Brandausbreitung und Warmefreisetzung etwas ungtnstiger als bei B2ca

Cca

Brandverhalten entspricht etwa dem von Holz
: Stetige Flammenausbreitung

ca
MaRige Brandentwicklung

MaRige Warmefreisetzung

Erfullen die Miﬁdestanforderungen

Eca aber keine Prufung des Abbrandverhaltens als Blindel
Einwirken einer kleinen Flamme fiihrt nicht zu einer intensiven

Flammenausbreitung

Fca Brandverhalten nicht gepraft und damit unbekannt

Verantwortlicher Bereich: NT34
Vertraulichkeitsstufe: 2 - AAW-01/24
Giiltig ab: 01.09.2024 Seite: 12 von 18
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Rauchentwicklung s

Kurzbeschreibung

S1 Geringe Rauchentwicklung

S1a Kaum eingeschrénkte Sichtverhaltnisse (80% Lichtdurchlassigkeit)
S1b Leicht eingeschrankte Sichtverhaltnisse (60% Lichtdurchlassigkeit)
S2 Mittlere Rauchentwicklung

S3 Keine Prufung, moglicherweise starke Rauchentwicklung

Aziditat Kurzbeschreibung

al Leicht korrosive Gase

a2 Mittel korrosive Gase

a3 Keine Prifung, moéglicherweise starke korrosive Gase

Brennendes Abtropfen

Kurzbeschreibung

do Kein brennendes Abtropfen innerhalb von 20 Minuten

d1 Brennendes Abtropfen nicht Ianger als 10 Sekunden innerhalb 20
‘ Minuten

d2 Weder dO noch d1

2.3.4 Brandverhalten von Kabeln

Als Kabel mit verbessertem Brandverhalten gelten grundsatzlich alle Kabel der

Brandklasse B2ca s1 a1 d1. In Ausnahmefallen kann die geforderte Brandklasse auf

Cca s1 a1 d1 reduziert werden. In dieser Brandklasse bleibt das selbststandige

Verléschen im Kabelblindel gewahrleistet, die Energiefreisetzung ist aber im
Vergleich zur Brandklasse B2ca héher.

2.3.4.1 Erleichterungen, Abweichungen und Ausnahmefille

Im Hochbau werden diese Schutzziele durch andere MalRnahmen, wie die besondere
Abtrennung von Rettungswegen (notwendige Flure) und weiteren Mallihahmen
erreicht. Ein verbessertes Brandverhalten ist hier nur in wenigen Einzelfallen
gefordert und in der Regel sind Kabel mit der Brandklasse Eca ausreichend.

Daraus folgend sind fiir oberirdische Geb&aude der VGF, die auf Basis von
bauordnungsrechtlichen Vorschriften (Landesbauordnung etc.) brandschutztechnisch
bewertet werden, Kabel der Brandklasse Eca ausreichend. MaRgeblich ist in jedem

Verantwortlicher Bereich: NT34
Vertraulichkeitsstufe: 2 AAW-01/24
Giltig ab: 01.09.2024 Seite: 13 von 18
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Fall das Brandschutzkonzept, sofern dieses fiir das konkrete Bauvorhaben héhere
Anforderungen fir erhéhte Risiken im Einzelfall begriindet.

In unterirdischen Bauwerken der VGF gilt die TRStrab EA, deshalb sind weiterhin
Kabel mit verbessertem Brandverhalten zu verbauen. Ausgenommen hiervon sind
Kabel, die Uber lange Distanzen im Freien verlegt werden und nur Gber eine kurze
Strecke innerhalb eines unterirdischen Bauwerks gefiihrt werden. Dies betrifft bspw.
die Netzzufiihrung oder die LWL-Anbindung. Fir diese Kabel ist kein verbessertes
Brandverhalten erforderlich, wenn Sie auRerhalb oder brandschutztechnisch
abgetrennt von Rettungswegen verlegt werden und es sich um maximal 5 Kabel im
Bindel handelt. Weitere Ausnahmen sind im Einzelfall zu beurteilen. Hierzu ist eine
individuelle Bewertung der baulichen und brandschutztechnischen Situation, i. d. R.
als Bestandteil eines Brandschutzkonzeptes, erforderlich. Die Abweichung fur jeden
Einzelfall muss schriftlich begriindet und dokumentiert werden.

Folgende Kabel fallen nicht in den Anwendungsbereich der Bauproduktenverordnung
und sind demnach nicht in der empfohlenen Brandklasse erhaltlich:

- Liftkabel

- Kabel innerhalb von Maschinen

- Kabel zur Verwendung innerhalb von industriellen Anlagen

- Kabel mit Funktionserhalt

- Kabel die wahrend ihrer Betriebszeit gelegentlich bewegt werden (z. B.
Pendelklappen Bahnsteig)

Kabel mit Funktionserhalt und fiir Kabel, die aus technischen bzw.
prozesstechnischen Griinden (bspw. Lichtwellenleiterkabel) nicht in der geforderten
Brandklasse erhaltlich sind, sind solche zu verwenden, die Uber einen Nachweis der
geringen Rauchfreisetzung nach DIN EN 61034 bzw. IEC 61034 verfiigen,
“halogenfrei nach DIN EN 50267 bzw. IEC 60754 und flammenwidrig nach DIN EN
60332 bzw. IEC 60332 sind.

2.4  Prifungen

An allen neu verlegten Kabeln sind elektrische Priifungen durchzufiihren, die dem
Nachweis einer ordnungsgeméafen Errichtung sowie Verlegung der Kabel dienen.

Der Nachweis der festgelegten Priifungen ist die Voraussetzung zur Inbetriebnahme
der Kabelanlagen.

Die Prifungen sind gemal’ nachfolgenden Festlegungen durchzufitihren und in einem
Prufprotokoll, dass bei der Abnahme zu ibergeben ist, zu dokumentieren:

Das entsprechende Messprotokoll gemaf
PRUEF 01_VDE 0100-600_VDE 0105-100 ist zu verwenden
Bei Muffen, Protokoll der Zuordnungsprtifung

Die Prufergebnisse sind der VGF vorzulegen und werden ggf. zur TAB weitergeleitet.

Verantwortlicher Bereich: NT34 .
Vertraulichkeitsstufe: 2 AAW-01/24
Glltig ab: 01.09.2024 Seite: 14 von 18
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Die VGF behalt sich eine Teilnahme an den Prifungen vor.

2.5 LWL-Abnahme

An allen neu verlegten LWL-Kabeln sind Abnahmemessungen zum Nachweis der
Qualitat und Leistungsféahigkeit der LWL-Ubertragungsstrecke durchzuftihren.

Der Nachweis der festgelegten Prufungen ist die Voraljssetzung zur Inbetriebnahme
der LWL-Ubertragungsstrecke. Das Messprotokoll ist der VGF vorzulegen.

2.6  Kabeltrassen und Verlegesysteme

Der Trassenverlauf und die Trassenbelegung sind vor Beginn mit der VGF
abzustimmen. Bei sicherheitsrelevanten Kabeltrassen ist die Planung und die
Ausfiihrung mit einem Sachverstédndigen nach Baurecht abzustimmen und von
diesem freigeben zu lassen.

Auf gemeinsam genutzten Kabelwegen ist eine mechanische Trennung
entsprechend den technischen Regeln einzuhalten. Bei Neubauprojekten ist
zusatzlich eine Trennung zwischen Kabeln fur Fahrstrom (DC-Spannung),
Stromkabeln der Spannungsebene 230/400 Volt sowie nachrichtentechnische

~ Kabeln (Signaltechnik bzw. Kabeln der zentralen Leittechnik) zu gewahrleisten. Bei
Nachverlegung auf Bestandstrassen ist zuvor die Genehmigung der VGF einzuholen,
ob die vorhandenen Kabelwege fur neue Kabelanlagen verwendet werden diirfen.

2.7 Leitungen im Oberleitungs- und Stromabnehmerbereich der
VGF

Die Leitungen sind mit entsprechender spannungsfester Isolierung bis 1000 V DC
auszulegen oder entsprechend zu schiitzen (z. B. mittels Leerrohre). Siehe Anlage,
Referenzdokument [RD 02].

2.8 Kabelschirmungen / Elektromagnetische Vertraglichkeit

Bei der Verwendung der Kabelschirmung bzw. Erdung der Schirmung ist dies mit den
jeweiligen Fachbereichen, in Hinblick auf Potentialverhéltnisse (Personenschutz und
Korrosionsstreustrome) und zur Verbesserung der EMV, vor der Installation
abzustimmen und zu dokumentieren. Im Einzelnen geht es um folgende Themen:

Schirmungsarten

Potential-Anschlussarten (einseitig, beidseitig, ohne)
Vermeidung von Potentialverschleppungen

Einsatz von RC-Gliedern

Anforderungen aus Erdungskonzepten, falls verfligbar

Verantwortlicher Bereich: NT34
Vertraulichkeitsstufe: 2 AAW-01/24
Giiltig ab: 01.09.2024 Seite: 15 von 18

79



Stadtwerke Verkehrsgesellschaft
Frankfurt am Main mbH (VGF)

==
Kurt-Schumacher-Str.8 V G r
60311 Frankfurt am Main

2.9 Nagetierschutz

Falls es die Ortlichkeiten erfordern, sind Kabel mit metallischem Nagetierschutz
einzusetzen.

Bei der Verlegung der Kabel gilt es, Potentialverschleppungen zu vermeiden. Der
Nagetierschutz darf nicht als Schirmung verwendet werden und dient nur dem
mechanischen Schutz. Um beim elektrisch leitfahigem Nagetierschutz keine
Potentialverschleppung herbeizufiihren, gilt es vor Ausfiihrung die Konzeptplanung
vorzulegen, durch die VGF zu genehmigen und der abschlief’ienden
Anlagendokumentation beizufligen.

210 Kabelverbindungen

Muffen sind generell mit der VGF abzustimmen. Sie sind einzumessen und in den
Verortungsplanen einzuzeichnen.

211 Nicht mehr benétigte Kabel

Grundsatzlich sind alle Kabel, die nicht mehr benétigt werden, zu demontieren. In
Ausnahmefallen kénnen Kabelenden auf Abschlussklemmen in einem getrennten
Gehéause abgeschlossen werden. Im Bereich der Fahrstromtechnik sind die
Gegebenheiten entsprechend zu priifen und zu klaren. Die installierten Gehause
mussen entsprechend gekennzeichnet werden. Eine fachgerechte Entsorgung von
Kabel und Tragesystemen ist zu veranlassen, zu dokumentieren und der VGF
vorzulegen.

2.12 Datenblatter und Herstellerangaben

Die Angaben in den Datenbléattern oder sonstigen Herstellerangaben der Kabel sind
zu beachten.

Die Datenblatter sind vor der Verlegung der Kabel dem Arbeitspaketverantwortlichen
der VGF auszuhandigen. Nach Abschluss der Installationsarbeiten ist die Einhaltung
der Herstellervorgaben dokumentiert vorzulegen. Die VGF behélt sich eine stich-
probenartige Priifung vor. '

2.13 Asbestbelastete Installationsflachen

Vor erforderlichen Installationen in Asbestgekennzeichneten Bereichen, ist eine
fachgerechte Sanierung nach TRGS 519 erforderlich. '

Wenn der Verdacht besteht, dass Asbest sich in ungekennzeichneten Durchbriichen
oder Verkleidungen verbergen kénnte, ist sofort der Fachbereich NA03 der VGF
(Sicherheitstechnischer Dienst) zur Klarung und Unterstitzung einzubeziehen.

NAO3 legt das weitere Vorgehen in Abstimmung mit den Fachbereichen fest.

Verantwortlicher Bereich: NT34
Vertraulichkeitsstufe: 2 AAW-01/24
Giiltig ab: 01.09.2024 Seite: 16 von 18
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2.14 Plandokumentationen

Die Kabelverlegeplane sind entsprechend der Kennfarben in der Tabelle unter
Punkt 2.16 zu kennzeichnen.

Es ist die CAD-Richtlinie der VGF in der jeweils gliltigen Fassung zu beachten.
2.15 Schlussvermessung

Der jeweilige APV Uberstellt seinem AN einen Ausfiihrungsplan fur die Arbeiten an
den VGF-Trassen.

Bei allen BaumaRRnahmen ist eine Schlussvermessung der errichteten Kabeltrassen
durchzuftihren. Die Unterlagen sind der VGF auszuhéandigen.

2.16 Kennzeichnung von Kabeln
Kabel sind eindeutig, dauerhaft, alterungsbesténdig und wischfest zu kennzeichnen.
Die Kennzeichnung ist mit den jeweiligen Fachbereichen abzustimmen.

Die Kabel sind an allen Schachten bzw. auf Kabelpritschen (alle 40 m — 60 m),
bei Abzweigungen sowie am Anfang und am Ende mit halogenfreien Kabel-
kennzeichnungsschildern zu versehen.

Der Kabelbetreiber ist durch die Farbe des Schildes ersichtlich. Nachfolgend ist das
Kabelkennzeichnungssystem fur die Techniken der Fachbereiche dargestellit:

BETREIBER KENNFARBE
Signaltechnik,
FSA, EW, WHZ " :
grun / weifd
lollzu] /- Sielnvvels
Licht- u. Kraft
blau / weil’
silber (matt) / schwarz
ZLT .
silber / schwarz
FG, ELA, IFE oL/ sehwelv
BMZ v
rot / weily
Funk gelb / schwarz

Verantwortlicher Bereich: NT34
Vertraulichkeitsstufe: 2 : AAW-01/24
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orange / weil}

DFI / ZZA, MOFIS
. signalorange / schwarz

weild / rot

Fahrstrom

weild / blau

TGA , HKL, Fahrtreppen,
Aufziige, Rolltore

217 Errichterbescheinigung

Eine Errichterbescheinigung ist nach Abschluss der Arbeiten der VGF
auszuhandigen.

3 UnterWeisung

Diese Arbeitsanweisung muss allen betroffenen Mitarbeitenden in Form einer
Unterweisung/Information innerhalb von 4 Wochen ab Freigabe dieser
Arbeitsanweisung zur Kenntnis gegeben werden. Die Unterweisung ist in Ecadia zu

dokumentieren.

4 Schlussbestimmungen

Diese Arbeitsanweisung tritt am Tage der Unterzeichnung in Kraft und gilt bis auf
Widerruf.

Verantwortlicher Bereich: NT34
Vertraulichkeitsstufe: 2 AAW-01/24
Giiltig ab: 01.09.2024 Seite: 18 von 18
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LEISTUNGSVERZEICHNIS

Ausschreibung

29.05.2026

Verfahren: VGF 119/26 - BIM Laserscanning und Modellierung Bornheim Mitte Seckbacher Ldstr
SKONTO

Skonto zugelassen Ja

Zahlungsziel 14 Tag(e)

(falls zugelassen)

Skonto

%

AUFLISTUNG ALLER POSITIONEN
ALLE PREISE SIND OHNE UMSATZSTEUER ANZUGEBEN

1

1.1
1.1.10

Bestandsaufnahme und BIM-Modellierung der Stadtbahnstationen BM
Bornheim Mitte und SL Seckbacher Landstraf3e

BM Bornheim Mitte

Laserscan USt. [%] Menge Einheit
19%  7.085,00 m?

Erfassung der unterirdischen Stadtbahnstation mittels
hochauflésendem 3D-Laserscanning zur Erstellung einer
vollstandigen und georeferenzierten Punktwolke als Grundlage fur
die nachfolgende BIM-Modellierung.

Die Leistung umfasst insbesondere:

- Durchfuihrung der Laserscans in allen zuganglichen Bereichen der
Station (6ffentliche, betriebliche und technische Bereiche)

- Einrichtung eines Festpunktfeldes mit entsprechender Genauigkeit
und dauerhafte Markierung der Festpunkte (z.B. durch Metallbolzen)
- Durchfuihrung der Aufnahmen unter Beriicksichtigung der
betrieblichen Rahmenbedingungen (z. B. Nachtarbeiten im
Gleisbereich, Zugangsbeschrankungen)

- Sakra Leistungen sind durch den AN zu organisieren und zu
tragen

- Erstellung von TrueView-/360°-Aufnahmen zur visuellen
Dokumentation

- Registrierung, Bereinigung und Zusammenfihrung der
Punktwolken

- Georeferenzierung im Koordinatensystem GK Lagestatus 100

pro 1,00 m?

Leistungsverzeichnis - 1/10



Genauigkeitsanforderungen :
- Punktwolke <=1 cm
- Festpunktfeld <=5 mm

Bereitstellung der Daten zur Weiterverarbeitung in gangigen
Formaten.

1.1.20

Modellierung A-Ebene USt. [%] Menge Einheit Einzelpreis [EUR]

0, 2 e
19% 700,00 m oro 300 e
Erstellung eines digitalen BIM-Bestandsmodells der A-Ebene
(oberirdische Bereiche und Zugénge) im Detaillierungsgrad nach
AlA und LOIN.
Die Leistung umfasst:

- Modellierung samtlicher relevanter Bauteile (Wande, Decken,
Treppen, Zugange, Aufbauten)

- Beriicksichtigung der tatsachlichen Bestandssituation auf Basis der
Punktwolke und vorhandener Planunterlagen

- lage- und hdhenrichtige Modellierung

- saubere Bauteiltrennung nach Konstruktion und Funktion

- Zuordnung zu Ebenen und Bauwerksstruktur

Zuséatzlich:

- Modellierung relevanter Ausstattungsobjekte gemaf Vorgaben des
Auftraggebers

- Attribuierung der Bauteile gemaR AIA und LOIN

- Vorbereitung und Ableitung von 2D-Planen (DWG/PDF)

Das Modell ist als natives Revit-Modell (.rvt) sowie im IFC-Format
bereitzustellen.

Gesamtpreis [EUR]

Leistungsverzeichnis - 2/10
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1.1.30

Architektur/Rohbau USt. [%] Menge Einheit Einzelpreis [EUR]

0, 2 e,
19% 7.08500 m oro 300 e
Erstellung eines digitalen BIM-Bestandsmodells der unterirdischen
Ebenen (B-, C-, D-Ebene) im Detaillierungsgrad nach AIA und LOIN.
Die Leistung umfasst:

- vollstandige Modellierung der Baukonstruktion (Rohbau und
Ausbau)

- Modellierung von Wénden, Decken, Stltzen, Unterziigen,
Offnungen und Durchbriichen

- Beriicksichtigung der komplexen geometrischen Randbedingungen
(z. B. gekrimmte Bahnsteige, unregelméafige Baukdrper)

- Abbildung verdeckter Bauteile auf Grundlage von Punktwolke und
Bestandsplanen

- konsistente Geschossstruktur und Bauteilzuordnung

Besondere Anforderungen:

- Abgleich zwischen Punktwolke und Bestandsplanen

- Kennzeichnung nicht eindeutig erkennbarer Bauteile

- Beriicksichtigung von Umbauten und Bestandsabweichungen
Inklusive:

- Attribuierung gemaf AlA und LOIN
- Vorbereitung und Ableitung von 2D-Planen (DWG/PDF)

Gesamtpreis [EUR]

1.1.40

TGA Modellierung USt. [%] Menge Einheit Einzelpreis [EUR]

0, 2 e,
19% 7.08500 m o1 300"
Erstellung von TGA-Fachmodellen auf Basis der Punktwolke im
Detaillierungsgrad nach Leistungsbild.
Die Modellierung umfasst die wesentlichen Gewerke:

- Elektrotechnik (z. B. Kabeltrassen, Verteilungen,
Beleuchtungssysteme)

- Liftung (Kanale, Schachte, Hauptstrange)

- Sanitar (Hauptleitungen, Anlagen, Objekte)

- brandschutzrelevante Anlagen (z. B. Brandmelder,

Leistungsverzeichnis - 3/10

Gesamtpreis [EUR]
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Brandschutzklappen, Wandhydranten)
- weitere technische Anlagen gemaf Bestand

Leistungsumfang:

- vereinfachte, systemorientierte Modellierung

- lage- und héhenrichtige Einordnung

- Abbildung der Hauptsysteme und Leitungsfiihrungen
- Modellierung sichtbarer und eindeutig identifizierbarer
Komponenten

Zusatzlich:
- Kollisionspriufung zur Qualitatssicherung

- Abstimmung mit Architekturmodell als Referenzmodell
- Attribuierung gemaf und LOIN

1.2
1.2.10

SL Seckbacher Landstral3e

Laserscan USt. [%] Menge Einheit
19%  4.085,00 m?

Erfassung der unterirdischen Stadtbahnstation mittels
hochauflésendem 3D-Laserscanning zur Erstellung einer
vollstandigen und georeferenzierten Punktwolke als Grundlage fur
die nachfolgende BIM-Modellierung.

Die Leistung umfasst insbesondere:

- Durchfuihrung der Laserscans in allen zuganglichen Bereichen der
Station (6ffentliche, betriebliche und technische Bereiche)

- Einrichtung eines Festpunktfeldes mit entsprechender Genauigkeit
und dauerhafte Markierung der Festpunkte (z.B. durch Metallbolzen)
- Durchfuihrung der Aufnahmen unter Beriicksichtigung der
betrieblichen Rahmenbedingungen (z. B. Nachtarbeiten im
Gleisbereich, Zugangsbeschrankungen)

- Sakra Leistungen sind durch den AN zu organisieren und zu
tragen

- Erstellung von TrueView-/360°-Aufnahmen zur visuellen
Dokumentation

- Registrierung, Bereinigung und Zusammenfiihrung der
Punktwolken

- Georeferenzierung im Koordinatensystem GK Lagestatus 100

Einzelpreis [EUR]

pro 1,00 m?

Leistungsverzeichnis - 4/10
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Genauigkeitsanforderungen :
- Punktwolke <=1 cm
- Festpunktfeld <=5 mm

Bereitstellung der Daten zur Weiterverarbeitung in gangigen
Formaten.

1.2.20

Modellierung A-Ebene USt. [%] Menge Einheit Einzelpreis [EUR]

0, 2 e
19% 500,00 m oro 300 e
Erstellung eines digitalen BIM-Bestandsmodells der A-Ebene
(oberirdische Bereiche und Zugénge) im Detaillierungsgrad nach
AlA und LOIN.
Die Leistung umfasst:

- Modellierung samtlicher relevanter Bauteile (Wande, Decken,
Treppen, Zugange, Aufbauten)

- Beriicksichtigung der tatsachlichen Bestandssituation auf Basis der
Punktwolke und vorhandener Planunterlagen

- lage- und hdhenrichtige Modellierung

- saubere Bauteiltrennung nach Konstruktion und Funktion

- Zuordnung zu Ebenen und Bauwerksstruktur

Zuséatzlich:

- Modellierung relevanter Ausstattungsobjekte gemaf Vorgaben des
Auftraggebers

- Attribuierung der Bauteile gemaR AIA und LOIN

- Vorbereitung und Ableitung von 2D-Planen (DWG/PDF)

Das Modell ist als natives Revit-Modell (.rvt) sowie im IFC-Format
bereitzustellen.

Gesamtpreis [EUR]

Leistungsverzeichnis - 5/10
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1.2.30

Architektur/Rohbau USt. [%] Menge Einheit Einzelpreis [EUR]

0, 2 e,
19% 4.08500 m oro 300 e
Erstellung eines digitalen BIM-Bestandsmodells der unterirdischen
Ebenen (B-, B1-, C-Ebene) im Detaillierungsgrad nach AlA und
LOIN.
Die Leistung umfasst:

- vollstandige Modellierung der Baukonstruktion (Rohbau und
Ausbau)

- Modellierung von Wénden, Decken, Stltzen, Unterziigen,
Offnungen und Durchbriichen

- Beriicksichtigung der komplexen geometrischen Randbedingungen
(z. B. gekrimmte Bahnsteige, unregelméafige Baukdrper)

- Abbildung verdeckter Bauteile auf Grundlage von Punktwolke und
Bestandsplanen

- konsistente Geschossstruktur und Bauteilzuordnung

Besondere Anforderungen:

- Abgleich zwischen Punktwolke und Bestandsplanen

- Kennzeichnung nicht eindeutig erkennbarer Bauteile

- Beriicksichtigung von Umbauten und Bestandsabweichungen
Inklusive:

- Attribuierung gemaf AlA und LOIN
- Vorbereitung und Ableitung von 2D-Planen (DWG/PDF)

Gesamtpreis [EUR]

1.2.40

TGA Modellierung USt. [%] Menge Einheit Einzelpreis [EUR]

0, 2 e
19%  4.08500 m oro 300"
Erstellung von TGA-Fachmodellen auf Basis der Punktwolke im
Detaillierungsgrad nach Leistungsbild.
Die Modellierung umfasst die wesentlichen Gewerke:

- Elektrotechnik (z. B. Kabeltrassen, Verteilungen,
Beleuchtungssysteme)

- Liftung (Kanale, Schachte, Hauptstrange)

- Sanitar (Hauptleitungen, Anlagen, Objekte)

Leistungsverzeichnis - 6/10

Gesamtpreis [EUR]
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- brandschutzrelevante Anlagen (z. B. Brandmelder,
Brandschutzklappen, Wandhydranten)
- weitere technische Anlagen gemaf Bestand

Leistungsumfang:

- vereinfachte, systemorientierte Modellierung

- lage- und héhenrichtige Einordnung

- Abbildung der Hauptsysteme und Leitungsfiihrungen
- Modellierung sichtbarer und eindeutig identifizierbarer
Komponenten

Zusatzlich:
- Kollisionspriufung zur Qualitatssicherung

- Abstimmung mit Architekturmodell als Referenzmodell
- Attribuierung gemaf und LOIN

1.3 Allgemein EUR ...,
1.3.10 Datenhaltung USt. [%] Menge Einheit Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]

O 100 JIJr e
19% 1,00 Jr pro1,00Jr
Bereitstellung und Betrieb einer geeigneten Datenumgebung zur
Speicherung und Bereitstellung samtlicher im Projekt erzeugter
Daten.
Umfang:

- Bereitstellung einer vollstéandig funktionsfahigen Testumgebung fur
Punktwolken- und Cloudzugriffe

- Speicherung von Punktwolken, TrueView-Daten und BIM-Modellen
- Bereitstellung von Viewer-Zugéangen fir bis zu 30 Nutzer

- Sicherstellung des Zugriffs wahrend der gesamten Projektlaufzeit

- strukturierte Datenablage gemaf Projektanforderungen

- Sicherstellung der Export- und Migrationsfahigkeit aller Daten aus
der Cloud

- DSGVO-konforme Datenhaltung
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1.3.20 Zusatzleistungen S Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
Geschaftsfithrung USt. [%] Menge Einheit
19% 1,00 h pro1,00h
Bereitstellung von Stundenkontingenten fur zusétzliche, nicht im
Leistungsumfang enthaltene Leistungen.
Die Abrechnung erfolgt nach tatsachlichem Aufwand auf Nachweis
und nach vorheriger Abstimmung mit dem Auftraggeber.
Maogliche Leistungen:
- projektbezogene Abstimmungen
- zusétzliche Modellanpassungen
- Sonderauswertungen
- Unterstitzung bei Datenaufbereitung
1.3.30 Zusatzleistungen Projektleitung USt. [%] Menge Einheit Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
19% 1,00 h e

Bereitstellung von Stundenkontingenten flr zusétzliche, nicht im
Leistungsumfang enthaltene Leistungen.

Die Abrechnung erfolgt nach tatséchlichem Aufwand auf Nachweis
und nach vorheriger Abstimmung mit dem Auftraggeber.

Mdogliche Leistungen:

- projektbezogene Abstimmungen

- zusétzliche Modellanpassungen

- Sonderauswertungen

- Unterstutzung bei Datenaufbereitung

pro 1,00 h
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1.3.40 Zusatzleistungen Sachbearbeitung USt. [%] Menge Einheit Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
% 100  h
19% 1,00 h prol,00h L
Bereitstellung von Stundenkontingenten fur zusétzliche, nicht im
Leistungsumfang enthaltene Leistungen.
Die Abrechnung erfolgt nach tatsachlichem Aufwand auf Nachweis
und nach vorheriger Abstimmung mit dem Auftraggeber.
Mdgliche Leistungen:
- projektbezogene Abstimmungen
- zusétzliche Modellanpassungen
- Sonderauswertungen
- Unterstiitzung bei Datenaufbereitung
ANGEBOTSSUMME(N)

Summe exkl. Nachlass

(netto)

Nachlass

(netto)

Summe inkl. Nachlass

(netto)

Umsatzsteuer

Summe

(brutto)
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LEISTUNGSVERZEICHNIS 29.05.2026

Ausschreibung

Verfahren: VGF 119/26 - BIM Laserscanning und Modellierung Bornheim Mitte Seckbacher
Ldstr

AUFLISTUNG ALLER DATEIANLAGEN ZU DEN POSITIONEN
Name Dateiname GrolRe MIME-Type
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KRITERIENKATALOG 29.05.2026

Ausschreibung

Verfahren: VGF 119/26 - BIM Laserscanning und Modellierung Bornheim Mitte Seckbacher
Ldstr

EIGNUNGSKRITERIEN

Keine Eignungskriterien festgelegt.

Kriterienkatalog - 1/1
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KRITERIENKATALOG 29.05.2026

Ausschreibung

Verfahren: VGF 119/26 - BIM Laserscanning und Modellierung Bornheim Mitte Seckbacher
Ldstr

LEISTUNGSKRITERIEN

Kriterienkatalog - 1/1
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Dateianlage

119_26_Vergabeunterlagen. zip

10,80 MB

zip
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